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TEIL A: ALLGEMEINE REGELUNGEN
§ 1

Grundregel
1.	 Der Deutsche Fußball-Bund, seine Mitgliedsverbände, ihre Mitgliedsver

eine und Tochtergesellschaften sowie die Spieler, Trainer, Schiedsrichter, 
Funktionsträger und Einzelmitglieder bekennen sich zu den Grundsätzen 
der Ethik, Integrität, Loyalität, Solidarität und Fairness und sorgen für die 
Einhaltung dieser Grundsätze und für Ordnung und Recht im Fußballsport.

2. 	 Spielern, Trainern und Funktionsträgern von Vereinen und Tochtergesell-
schaften – letzteren nur, wenn sie unmittelbar auf den Spielbetrieb einwirken 
können – ist es untersagt, auf Gewinnerzielung gerichtete Sportwetten – 
selbst oder durch Dritte, insbesondere nahe Angehörige, für eigene oder 
fremde Rechnung – auf den Ausgang oder den Verlauf von Fußballspielen 
oder Fußballwettbewerben, an denen ihre Mannschaften mittelbar oder 
unmittelbar beteiligt sind, abzuschließen oder dieses zu versuchen. Sie 
dürfen auch Dritte dazu nicht anleiten oder dabei unterstützen, solche 
Wetten abzuschließen. Sie sind verpflichtet, sich auf solche Sportwetten 
beziehende, nicht allgemein zugängliche Informationen oder ihr Sonder-
wissen Dritten nicht zur Verfügung zu stellen. Verstöße stellen eine Form 
unsportlichen Verhaltens dar.

	 Spieler, Trainer und Funktionsträger von Vereinen und Tochtergesellschaf-
ten sind verpflichtet, es unverzüglich und unaufgefordert dem DFB mitzu-
teilen, wenn ihnen von dritter Seite die Manipulation eines Spiels ihres oder 
eines anderen Vereins (auf Sieg, Unentschieden, Niederlage oder Tor
ergebnis etc.) gegen Geldversprechen, Geldzahlung oder andere Vorteile 
angeboten wird. Dies gilt unabhängig davon, ob der Spieler, Trainer oder 
Funktionsträger Geld oder andere Vorteile angenommen oder abgelehnt 
bzw. die Manipulation zugesagt oder nicht zugesagt hat. Verstöße stellen 
eine Form unsportlichen Verhaltens dar.

	 Unsportlich verhält sich auch, wer den DFB nicht unverzüglich und unauf-
gefordert über Verhalten im Sinne des § 1 Nr. 2., Absätze 1, 2, Nr. 3. und  
§ 6a Nr. 1., von denen er Kenntnis erlangt, informiert.

	 Die vorstehenden Regelungen gelten für Futsal-Spiele und -Wettbewerbe 
sowie für Spiele und Wettbewerbe anderer Fußballvarianten gleichermaßen.

3.	 Schiedsrichtern (§ 13 Absatz 1, Sätze 1 und 2 der Schiedsrichterordnung 
des DFB) der Spielklassen, in denen Wettangebote gemacht werden, ist es 
untersagt, auf Spiele dieser Spielklassen zu wetten. Im Übrigen findet Nr.  2. 
entsprechend Anwendung.

4.	 Sportliche Vergehen, d. h. alle Formen unsportlichen Verhaltens aller in Nr. 1. 
genannten Angehörigen des DFB, sowie unethische Verhaltensweisen wer-
den mit den in § 44 der Satzung des DFB aufgeführten Strafen geahndet.

§ 2
Rechtsprechung
Für alle Vorkommnisse in den Bundesspielen und für alle Verstöße gegen die 
Spielordnung, den Ethik-Kodex, das Ligastatut sowie für die Anfechtung von 
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Spielwertungen und Spielberechtigungen bei Bundesspielen, außerdem für 
finanzielle Streitigkeiten aus Anlass der Durchführung von Bundesspielen sind 
die Rechtsorgane des DFB nach dessen Rechts- und Verfahrensordnung allein 
zuständig.
Die Rechtsprechung gegen Lizenzspieler obliegt in jedem Falle den Rechts
organen des DFB.

§ 3
Rechtsorgane/Kontrollausschuss/Ethik-Kommission
1.	 Zur Erfüllung der in §§ 1 und 2 genannten Aufgaben sind das Sportgericht, das 

Bundesgericht, der Kontrollausschuss und die Ethik-Kommission berufen.
2.	 Die Mitglieder des Sportgerichts, des Bundesgerichts und der Ethik-

Kommission sind unabhängig. Sie sind nur dem geschriebenen und unge-
schriebenen Recht des Sports sowie ihrem Gewissen unterworfen.

3.	 Die Mitglieder der Rechtsorgane, des Kontrollausschusses und der Ethik-
Kommission haften nicht für Schäden, die durch ihre Entscheidungen oder 
Unterlassungen entstehen.

4.	 Der Generalsekretär, der Vorsitzende des Kontrollausschusses, der Schatz-
meister und der in der DFB-Zentralverwaltung für Rechtsangelegenheiten 
und Finanzen zuständige Direktor unterrichten in Fällen sportpolitischer 
Bedeutung aus ihrem Zuständigkeitsbereich unverzüglich jeder für sich 
oder gemeinsam schriftlich, in Textform oder in sonst dokumentierbarer Art 
und Weise die Mitglieder des gesetzlichen Vorstands.

§ 4
Vorläufige Sperre bei Feldverweis
Bei einem Feldverweis (Rote Karte) ist der Spieler, Trainer oder Funktionsträger 
bis zur Entscheidung durch die zuständige Instanz gesperrt, ohne dass es 
eines besonderen Verfahrens oder einer besonderen Benachrichtigung bedarf. 
Ausgenommen von der vorgenannten Regelung sind Feldverweise in Länder
spielen, UEFA-Wettbewerben und weiteren offiziellen internationalen Wett
bewerben. Auf Antrag des Kontrollausschusses kann der Vorsitzende des 
Sportgerichts einen Spieler, Trainer oder Funktionsträger, der in einem solchen 
Spiel des Feldes verwiesen worden ist, im Wege der einstweiligen Verfügung 
vorläufig sperren. Die vorläufige Sperre kann im Wege der einstweiligen Ver
fügung auch auf andere Wettbewerbsformen (Futsal-, Ü- oder Beachsoccer-
Wettbewerbe) erstreckt werden. Eine zu erwartende, bereits erfolgte oder ab-
gelehnte Bestrafung des Spielers, Trainers oder Funktionsträgers nach den 
Bestimmungen der FIFA oder der UEFA hindert nicht seine Bestrafung nach 
den Bestimmungen des DFB.
Bei einem Feldverweis (Rote Karte) in einem nationalen oder internationalen 
Futsal-, Ü- oder Beachsoccer-Spiel ist der Spieler, Trainer oder Funktionsträger 
bis zur Entscheidung durch die zuständige Instanz nur für Spiele der gleichen 
Wettbewerbsform gesperrt, ohne dass es eines besonderen Verfahrens oder 
einer besonderen Benachrichtigung bedarf. Auf Antrag des Kontrollausschusses 
kann der Vorsitzende des Sportgerichts einen Spieler, Trainer oder Funktions
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träger, der in einem solchen Spiel des Feldes verwiesen worden ist, im Wege 
der einstweiligen Verfügung vorläufig für alle Wettbewerbsformen sperren.

§ 11 bleibt unberührt.

Erfolgt ein Feldverweis (Rote Karte) eines Spielers, Trainers oder Funktionsträgers 
einer deutschen Mannschaft bei einem Spiel im Ausland, so kann bei der zu-
ständigen Instanz beantragt werden, die vorläufige Sperre bis zur Ermittlung 
des Tatbestandes auszusetzen.

§ 5

Zuständigkeit, Strafen, Einstellung

1.	 Die Zuständigkeiten und zulässigen Strafarten ergeben sich aus §§ 38 – 44, 
46a der Satzung des DFB.

	 Die Verfahrensweise des Kontrollausschusses in sportgerichtlichen An
gelegenheiten, die Vereine und Tochtergesellschaften wegen Zuschauer
fehlverhaltens betreffen, ergibt sich aus einer durch das DFB-Präsidium zu 
beschließenden Richtlinie.

2.	 Sperren, die gegen Spieler verhängt werden, betreffen im Regelfall nur den 
Spielverkehr innerhalb des DFB. Sie erstrecken sich auch auf den inter
nationalen Spielverkehr, wenn internationale Wettbewerbsbestimmungen 
dies gebieten oder wenn dies wegen besonders verwerflicher Tatumstände 
im Urteil ausdrücklich angeordnet worden ist.

3.	 Für Geldstrafen, die gegen Einzelmitglieder und Spieler verhängt werden, 
kann der Verein des Bestraften von dem entscheidenden Rechtsorgan in 
Anspruch genommen werden.

	 Eine verhängte Geldstrafe ist vom Spieler zu zahlen.

4.	 Für Geldstrafen, die gegen Einzelmitglieder und Spieler im Zusammenhang 
mit Spielen um den Länderpokal der Frauen und Herren verhängt werden, 
kann der Landesverband des Bestraften von dem entscheidenden Rechts-
organ in Anspruch genommen werden.

5.	 In geeigneten Fällen und bei einem nur geringfügigen Verstoß gegen Regu-
larien des DFB kann der Kontrollausschuss das Verfahren einstellen.

	 Er kann die Einstellungsentscheidung mit einem Hinweis verbinden, dass 
das festgestellte Verhalten verboten ist und im Wiederholungsfall eine 
Anklageerhebung erfolgen kann. Darüber hinaus kann die Einstellungs
entscheidung mit Zustimmung des Betroffenen unter Bedingungen und 
Auflagen erfolgen.

	 In allen anderen Fällen bedarf eine Einstellung durch den Kontrollaus-
schuss der Zustimmung des Sportgerichts.

	 Nach Anklageerhebung entscheidet das Sportgericht entsprechend Ab- 
satz 1 und 2 mit Zustimmung des Kontrollausschusses über die Einstellung.

6.	 Im Zuständigkeitsbereich der Ethik-Kommission gilt Nr. 5. Absatz 4 ent-
sprechend.

7.	 Der Kontrollausschuss kann die Öffentlichkeit bei Bedarf in angemessener 
Form über laufende oder abgeschlossene Verfahren informieren oder 
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solche bestätigen und falsche Informationen oder Gerüchte richtigstellen, 
sofern eine solche Erklärung dem Grundsatz der Unschuldsvermutung 
genügt und die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen wahrt.

§ 6
Doping
1. �	 Doping ist verboten. Als Doping gilt das Vorliegen eines Verstoßes gegen 

eine oder mehrere Anti-Doping-Vorschriften gemäß Nr. 2. 
	 In Nr. 2. sind die Tatbestände und Handlungen aufgeführt, die einen Ver-

stoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen begründen. Anhörungen in 
Dopingfällen werden auf Grundlage der Behauptung durchgeführt, dass 
eine bzw. mehrere dieser spezifischen Regeln verletzt wurden. 

	 Spieler oder andere Personen, die diesen Regelungen unterfallen, sind 
selbst dafür verantwortlich, davon Kenntnis zu haben, was einen Verstoß 
gegen Anti-Doping-Bestimmungen darstellt, welche Substanzen und 
Methoden in die Verbotsliste aufgenommen worden sind und haben sich 
mit den jeweiligen Anti-Doping-Bestimmungen vertraut zu machen. 

2. 	 Als Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften gilt:
a) 	 Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder 

Marker in einer dem Körper entnommenen Probe.
aa) 	 Es ist die persönliche Pflicht jedes Spielers, sich zu vergewissern, 

dass keine verbotenen Substanzen in seinen Körper gelangen. 
Die Spieler sind verantwortlich für verbotene Substanzen, deren 
Metaboliten oder Marker, die sich in den ihrem Körper entnommenen 
Proben befinden. Dementsprechend muss eine Absicht, ein Ver-
schulden, eine Fahrlässigkeit oder eine bewusste Anwendung 
durch den Spieler nicht nachgewiesen werden, damit ein Verstoß 
gegen Anti-Doping-Vorschriften vorliegt.

bb)	 Die beiden nachstehenden Sachverhalte stellen einen ausreichen-
den Nachweis eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften 
dar: 

	 Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten 
oder Marker in der A-Probe eines Spielers, wenn der Spieler auf 
die Analyse der B-Probe verzichtet und die B-Probe nicht analy-
siert wird, oder die Bestätigung des Vorhandenseins einer verbo-
tenen Substanz oder ihrer Metaboliten oder Marker in der A-Probe 
eines Spielers anhand der Analyse der B-Probe oder, wenn die 
A- und B-Probe des Spielers in zwei Teile aufgeteilt ist, die Be
stätigung des Vorhandenseins der verbotenen Substanz oder von 
deren Metaboliten oder Markern im ersten Teil der aufgeteilten 
Probe anhand der Analyse des zweiten Teils oder bei Verzicht des 
Spielers auf die Analyse der Bestätigung der aufgeteilten Probe.

cc) 	 Mit Ausnahme von Substanzen, für die in der Verbotsliste oder 
einem technischen Dokument der WADA eigens eine Entschei-
dungsgrenze aufgeführt ist, begründet das Vorhandensein einer 
verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker in der Probe 
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eines Spielers – unabhängig von ihrer Menge – einen Verstoß 
gegen Anti-Doping-Vorschriften.

dd) 	 Als Ausnahme zu Nr. 2., Buchstabe a) können in der Verbotsliste, 
den International Standards oder technischen Dokumenten der 
WADA spezielle Kriterien für die Evaluation von verbotenen 
Substanzen festgelegt werden, die auch endogen produziert 
werden können.

b) 	 Die Anwendung oder versuchte Anwendung einer verbotenen Substanz 
oder einer verbotenen Methode durch einen Spieler.
aa) 	 Es ist die persönliche Pflicht jedes Spielers, sich zu vergewissern, 

dass keine verbotenen Substanzen in seinen Körper gelangen und 
keine verbotene Methode an ihm angewendet wird. Dementspre-
chend ist es nicht erforderlich, dass eine Absicht, ein Verschulden, 
eine Fahrlässigkeit oder eine bewusste Anwendung durch den 
Spieler nachgewiesen wird, damit ein Verstoß gegen Anti-Doping-
Vorschriften wegen der Anwendung einer verbotenen Substanz 
oder Methode vorliegt.

bb) 	 Es ist nicht entscheidend, ob die Anwendung oder versuchte 
Anwendung einer verbotenen Substanz oder Methode leistungs-
steigernd wirkt oder nicht. Ein Verstoß gegen Anti-Doping-
Vorschriften liegt vor, wenn eine verbotene Substanz oder eine 
verbotene Methode verwendet wurde oder ein diesbezüglicher 
Versuch erfolgte.

c) 	� Umgehung, Weigerung oder Versäumnis eines Spielers, sich der Probe-
entnahme zu entziehen 

	 Die Umgehung, Weigerung oder das Versäumnis, sich nach entspre-
chender Benachrichtigung durch eine ordnungsgemäß bevollmächtigte 
Person der Abgabe bzw. der Probenahme zu unterziehen, ein Fern
bleiben von der Probenahme ohne zwingenden Grund oder eine ander-
weitige Umgehung der Probenahme. 

d) 	 Meldepflichtverstöße
	 Jede Kombination von drei versäumten Kontrollen und/oder Verstößen 

gegen die Meldepflicht gemäß dem Internationalen Standard für das 
Ergebnismanagement eines Spielers, der einem Registered Testing 
Pool im Sinne des NADA-Codes (NADC) angehört, die innerhalb eines 
12-Monats-Zeitraums erfolgt, stellt einen Verstoß gegen die Anti-
Doping-Vorschriften dar.

e) 	 Die unzulässige Einflussnahme oder der Versuch der unzulässigen Ein-
flussnahme auf irgendeinen Teil des Dopingkontrollverfahrens durch 
einen Spieler oder eine andere Person.

f) 	 Der Besitz von verbotenen Substanzen und Methoden.
aa)	� Der Besitz von Substanzen oder die Anwendung von Methoden, 

die im Wettbewerb bzw. Wettkampf (d. h. innerhalb der Zeitspanne 
ab 23.59 Uhr des Vortags eines Spiels, an dem der Spieler voraus-
sichtlich teilnehmen wird, bis zum Ende dieses Spiels und des 
Probenahmeprozesses in Verbindung mit diesem Spiel) verboten 
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sind (Rechts- und Verfahrensordnung), durch einen Spieler bzw. – 
außerhalb von Wettbewerben – der Besitz von Substanzen oder 
die Anwendung von Methoden, die außerhalb von Wettbewerben 
verboten sind, durch einen Spieler, es sei denn, der Spieler belegt, 
dass der Besitz einen therapeutischen Zweck hat, für den eine 
Medizinische Ausnahmegenehmigung gemäß den WADA-/NADA-
Vorschriften erteilt wurde, oder er bringt eine andere annehmbare 
Rechtfertigung (z. B. Mitführung von Substanzen zur Behandlung 
in Akut- und Notsituationen) vor.

bb) 	 Der Besitz von Substanzen oder die Anwendung von Methoden, 
die im Wettbewerb verboten sind, durch eine Betreuungsperson 
bzw. – außerhalb von Wettbewerben – Besitz von Substanzen 
oder die Anwendung von Methoden, die außerhalb von Wettbe-
werben verboten sind, durch eine Betreuungsperson im Zusam-
menhang mit einem Spieler, Spiel oder Training, es sei denn, die 
Betreuungsperson belegt, dass der Besitz einen therapeutischen 
Zweck hat, für den eine Medizinische Ausnahmegenehmigung für 
einen Spieler gemäß den WADA-/NADA-Vorschriften erteilt wurde, 
oder sie bringt eine andere annehmbare Rechtfertigung vor.

g) 	 Der Handel oder versuchte Handel mit verbotenen Substanzen oder 
Methoden durch einen Spieler oder eine andere Person.

h) 	 Die Verabreichung oder versuchte Verabreichung von verbotenen 
Substanzen oder die Anwendung von Methoden an Spieler im Wett
bewerb oder, außerhalb von Wettbewerben, die Verabreichung oder 
versuchte Verabreichung von Substanzen oder die Anwendung von 
Methoden, die außerhalb von Wettbewerben verboten sind, an Spieler.

	 i) 	� Die Beihilfe, Unterstützung, Anleitung, Anstiftung, Verschleierung, 
Verabredung oder sonstige vorsätzliche Tatbeteiligung oder ver-
suchte Tatbeteiligung im Zusammenhang mit einem Verstoß oder 
einem versuchten Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften oder ei-
nem Verstoß gegen § 8f Nr. 1. der DFB-Rechts- und Verfahrensord-
nung bzw. einer entsprechenden Bestimmung eines DFB-Mitglieds-
verbands (Teilnahmeverbot während einer Sperre oder vorläufigen 
Sperre) durch eine andere Person.

j) 	 Der Umgang eines Spielers, Trainers, Betreuers, Offiziellen oder einer 
anderen Person, der bzw. die an die Anti-Doping-Bestimmungen des 
DFB gebunden ist, in beruflicher oder sportlicher Funktion mit einem 
Trainer oder Betreuer,
aa) 	 der an die Anti-Doping-Regelwerke eines Fußball-Verbandes oder 

einer Anti-Doping-Organisation gebunden ist und gesperrt ist oder
bb) 	 der nicht an die Anti-Doping-Regelwerke eines Fußball-Verban-

des oder einer Anti-Doping-Organisation gebunden ist und der 
nicht aufgrund eines Ergebnismanagement- und Disziplinarver-
fahrens gesperrt wurde, jedoch dem in einem Straf-, Disziplinar- 
oder standesrechtlichen Verfahren ein Verhalten nachgewiesen 
oder der für ein solches Verhalten verurteilt wurde, das einen Ver-
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stoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen dargestellt hätte, soweit 
diese Anti-Doping-Bestimmungen zur Anwendung gelangt wären.

	 Die Dauer des Umgangsverbots entspricht der im Straf-, Diszi
plinar- oder im standesrechtlichen Verfahren festgelegten Strafe, 
beträgt mindestens jedoch sechs Jahre ab dem Zeitpunkt der 
Entscheidung oder

cc) 	 der als Stroh- oder Mittelsmann für eine in aa) oder bb) beschrie-
bene Person tätig wird. 

	 Für einen Verstoß gegen j) muss nachgewiesen werden, dass der 
Spieler, Trainer, Betreuer oder Offizielle von der Sperre des Trainers 
oder Betreuers wusste.

	 Der Spieler oder die andere Person muss beweisen, dass der Umgang 
mit dem in aa) und bb) beschriebenen Trainer oder Betreuer nicht in 
beruflicher oder sportlicher Funktion erfolgt und/oder dass ein solcher 
Umgang vernünftigerweise nicht hätte vermieden werden können.

	 Der DFB ist verpflichtet, seine Erkenntnis von Trainern und Betreuern, 
die den in aa), bb) oder cc) genannten Kriterien entsprechen, an die 
NADA weiterzugeben, die ihrerseits die WADA in Kenntnis setzt.

k)	 Die treuwidrige oder unverhältnismäßige Handlung eines Spielers oder 
einer anderen Person zwecks Abschreckung vor oder Vergeltung für 
Anzeigen bei Behörden. Hierzu zählt:
aa) 	 jede Handlung, die eine andere Person bedroht oder einzuschüch-

tern versucht, damit diese einen möglichen Verstoß gegen Anti-
Doping-Bestimmungen des DFB, das FIFA-Anti-Doping-Regle-
ment und/oder den NADA- und/oder WADA-Code nicht gut
gläubig bei seinem Mitgliedsverband, dem DFB, der NADA, 
WADA, der FIFA oder einer anderen Anti-Doping-Organisation, 
einer Strafverfolgungsbehörde, einem Aufsichts-, Disziplinar oder 
Anhörungsorgan oder einer Person, die für die NADA, WADA, die 
FIFA, oder eine andere Anti-Doping-Organisation eine Unter
suchung durchführt, anzeigt.

bb) 	 Vergeltung gegen eine Person, die einem Mitgliedsverband, dem 
DFB, der NADA, der WADA, der FIFA oder einer anderen Anti-
Doping-Organisation, einer Strafverfolgungsbehörde, einem Auf-
sichts-, Disziplinar- oder Anhörungsorgan oder einer Person, die 
für den Mitgliedsverband, den DFB, die NADA, die WADA, die 
FIFA oder eine andere Anti-Doping-Organisation eine Unter
suchung durchführt, gutgläubig Beweise oder Informationen zu 
einem möglichen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen des 
DFB, das FIFA-Anti-Doping-Reglement und/oder den NADA-  
und/oder WADA-Code vorlegt.

3. �	 Verbotene Substanzen und Methoden
	 Verboten sind alle Substanzen und Methoden, die in der Verbotsliste aufge-

führt sind, die von der WADA periodisch herausgegeben wird und diesen 
Richtlinien als Anhang A beigefügt ist. In dieser Liste sind alle Wirkstoffe und 
Methoden aufgeführt, die wegen ihres leistungssteigernden Potenzials in 
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künftigen Spielen oder ihres Maskierungspotenzials jederzeit (sowohl in als 
auch außerhalb von Wettbewerben) als Dopingmittel verboten sind, sowie 
jene Substanzen und Methoden, die nur bei Wettbewerben verboten sind. 
Die jeweils gültige WADA-Verbotsliste ist auf der Website der WADA unter 
www.wadaama. org einzusehen. Sofern die jeweils veröffentlichte Verbotsliste 
nichts Abweichendes vorsieht, treten diese und ihre Überarbeitungen drei 
Monate nach Veröffentlichung durch die WADA in Kraft, ohne dass es hierzu 
weiterer Maßnahmen seitens der NADA oder des DFB bedarf. Der DFB ver
öffentlicht diese als Anhang A zu den Anti-Doping-Richtlinien. 

	 Die von der WADA erstellte Liste von verbotenen Substanzen und Metho-
den, die Einordnung der Substanzen in bestimmte Kategorien, die Einord-
nung einer Substanz als jederzeit oder innerhalb des Wettkampfs verboten 
sowie die Einstufung der Substanzen und Methoden als spezifische 
Substanz, spezifische Methode oder Suchtmittel im Rahmen der Verbots-
liste sind verbindlich und können nicht von einem Spieler oder einer anderen 
Person angefochten werden, insbesondere nicht mit der Begründung, dass 
es sich bei der Substanz bzw. der Methode nicht um ein Maskierungsmittel 
handelt oder dass die Substanz bzw. die Methode nicht das Potenzial hat, 
die Leistung zu steigern, dass sie kein Gesundheitsrisiko darstellt oder 
dass sie nicht gegen den Sportsgeist verstößt. Der Spieler und andere 
Personen, die diesen Regelungen unterfallen, sind an die Verbotsliste und 
ihre Änderungen zum Datum des Inkrafttretens gebunden. Es liegt in der 
Verantwortung des Spielers und der anderen Person, sich mit der aktuellen 
Version der Verbotsliste und allen Änderungen vertraut zu machen. 

	 Alle verbotenen Substanzen gelten als „spezifische Substanzen“, mit Aus-
nahme von Substanzen, die nicht als spezifische Substanzen in der Ver-
botsliste aufgeführt sind. Eine verbotene Methode ist keine spezifische 
Methode, es sei denn, sie ist ausdrücklich als spezifische Methode in der 
Verbotsliste aufgeführt. 

	 Suchtmittel gelten als verbotene Substanzen, wenn sie in der Verbotsliste 
konkret als Suchtmittel gekennzeichnet sind.

4. 	 Medizinische Ausnahmegenehmigung (TUE)

	 Einem Spieler kann eine Medizinische Ausnahmegenehmigung erteilt wer-
den, mit der die Anwendung einer in der WADA-Verbotsliste aufgeführten 
Substanz oder Methode zugelassen wird. 

	 Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz oder ihrer Metaboliten oder 
Marker und/oder der Gebrauch oder der Versuch des Gebrauchs einer ver-
botenen Substanz oder verbotenen Methode, der Besitz einer verbotenen 
Substanz oder verbotenen Methode oder die Verabreichung oder der 
Versuch der Verabreichung einer verbotenen Substanz oder einer verbo
tenen Methode stellt keinen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen 
dar, wenn eine gültige Medizinische Ausnahmegenehmigung nach den 
Vorgaben des International Standard for Therapeutic Use Exemptions  
und/oder dem Standard für Medizinische Ausnahmegenehmigungen sowie 
den Bestimmungen des FIFA-Anti-Doping-Reglements vorliegt.
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5. 	 Beweislast und Beweisstandards

a) 	 Der DFB muss nachweisen, dass gegen eine Anti-Doping-Vorschrift 
verstoßen wurde.

	 Das Beweismaß besteht darin, dass der DFB im sportgerichtlichen Ver-
fahren gegenüber dem jeweiligen Rechtsorgan überzeugend nach
weisen kann, dass ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen 
vorliegt, wobei die Schwere des Vorwurfs zu berücksichtigen ist. Die 
Anforderungen an das Beweismaß sind in jedem Fall höher als die leicht 
überwiegende Wahrscheinlichkeit, jedoch geringer als ein Beweis, der 
jeden vernünftigen Zweifel ausschließt. 

	 Liegt die Beweislast bei dem Spieler oder der anderen Person, dem 
bzw. der ein Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften vorgeworfen wird, 
genügt vorbehaltlich der nachstehenden Regelungen für den entspre-
chenden Beweis die leicht überwiegende Wahrscheinlichkeit.

b) 	 Im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften 
kann der Sachverhalt mit allen verlässlichen Mitteln, einschließlich 
Geständnissen, festgestellt werden. Folgende Beweisregeln sind in 
Dopingfällen anwendbar:

	 Analyseverfahren oder Entscheidungsgrenzen, die nach Beratung 
innerhalb der relevanten wissenschaftlichen Gemeinschaft von der 
WADA genehmigt wurden oder die Gegenstand einer Prüfung durch 
unabhängige Gutachter (Peer Review) waren, gelten als wissenschaft-
lich valide.

	 Ein Spieler oder die andere Person, der bzw. die bestreiten will, dass 
die Voraussetzungen für eine solche Vermutung erfüllt sind oder die 
Vermutung der wissenschaftlichen Validität widerlegen möchte, muss 
zunächst die WADA und die NADA über die Anfechtung und ihre Grund-
lage in Kenntnis setzen. Das DFB-Sportgericht, das DFB-Bundesge-
richt oder der CAS darf auf eigene Veranlassung die WADA über eine 
solche Anfechtung in Kenntnis setzen. Innerhalb von 10 Tagen nach 
Eingang einer solchen Mitteilung und der Fallakte bei der WADA hat die 
WADA ebenfalls das Recht, dem Rechtsstreit als Partei beizutreten, als 
Amicus Curiae im Sinne des NADA-Codes am Verfahren teilzunehmen 
oder in anderer Form Beweise in einem solchen Verfahren vorzulegen. 
In Fällen, die vor dem CAS verhandelt werden, ernennt der CAS auf 
Anforderung der WADA einen geeigneten wissenschaftlichen Sachver-
ständigen, der den CAS bei der Bewertung der Anfechtung unterstützt.

	 Es wird davon ausgegangen, dass WADA-akkreditierte oder auf eine 
andere Weise von der WADA genehmigte Labors die Analysen sowie 
die Aufbewahrung der Proben entsprechend dem Internationalen Stan-
dard der WADA für Labors durchgeführt haben. Der Spieler oder eine 
andere Person kann diese Vermutung widerlegen, indem er bzw. sie 
eine Abweichung vom Internationalen Standard für Labors nachweist, 
die nach vernünftigem Ermessen ein von der Norm abweichendes 
Analyseergebnis verursacht haben könnte.
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	 Widerlegt ein Spieler oder eine andere Person die oben genannte 
Annahme, indem er bzw. sie nachweist, dass eine Abweichung vom 
Internationalen Standard für Labors vorlag, die nach vernünftigem Er-
messen das von der Norm abweichendes Analyseergebnis verursacht 
haben könnte, muss der DFB gegebenenfalls unter Hinzuziehung der 
NADA beweisen, dass diese Abweichung nicht Ursache des von der 
Norm abweichenden Analyseergebnisses war.

c) 	 Abweichungen vom Internationalen Standard für Dopingkontrollen, die 
nicht die Ursache für ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis 
oder für andere Verstöße gegen Anti-Doping-Vorschriften darstellen, 
haben keinen Einfluss auf die Gültigkeit der Analyseergebnisse. Er-
bringt der Spieler oder eine andere Person den Nachweis, dass eine 
Abweichung von den nachfolgenden Bestimmungen des Internatio
nalen Standards für Kontrollen erfolgt ist, die nach vernünftigem Er-
messen das von der Norm abweichende Analyseergebnis oder einen 
anderen Verstoß gegen die Anti-Doping-Vorschriften verursacht haben 
könnte, so geht die Beweislast auf den DFB bzw. die NADA über, der/
die nachweisen muss, dass die Abweichung nicht die Ursache für das 
von der Norm abweichende Analyseergebnis war bzw. worin der tat-
sächliche Grund für den Verstoß gegen die Anti-Doping-Vorschriften 
bestand. Im Einzelnen gilt:
aa) 	 Eine Abweichung vom Internationalen Standard für Dopingkon

trollen und Untersuchungen hinsichtlich der Probenahme oder 
Handhabung der Probe, die einen Verstoß gegen Anti-Doping-
Bestimmungen auf der Grundlage eines von der Norm abwei-
chenden Analyseergebnisses hinreichend hätte bewirken können: 
In diesem Fall trägt der DFB bzw. die NADA die Beweislast dafür, 
dass das von der Norm abweichende Analyseergebnis nicht auf 
diese Abweichung zurückzuführen ist.

bb) 	 Eine Abweichung vom Internationalen Standard für das Ergebnis-
management oder vom Internationalen Standard für Dopingkon
trollen und Untersuchungen in Bezug auf ein von der Norm ab
weichendes Ergebnis des Biologischen Athletenpasses, die  
nach vernünftigem Ermessen einen Verstoß gegen Anti-Doping-
Bestimmungen verursacht haben könnte: In diesem Fall obliegt es 
dem DFB bzw. NADA nachzuweisen, dass diese Abweichung den 
Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen nicht verursacht hat.

cc) 	 Eine Abweichung vom Internationalen Standard für das Ergebnis-
management hinsichtlich der Pflicht, den Spieler über die Öffnung 
der B-Probe zu benachrichtigen, die einen Verstoß gegen Anti-
Doping-Bestimmungen auf der Grundlage eines von der Norm 
abweichenden Analyseergebnisses hinreichend hätte bewirken 
können: In diesem Fall trägt der DFB bzw. die NADA die Beweis-
last dafür, dass das von der Norm abweichende Analyseergebnis 
nicht auf diese Abweichung zurückzuführen ist.

dd) 	 Eine Abweichung vom Internationalen Standard für das Ergebnis-
management hinsichtlich der Benachrichtigung des Spielers, die 



15

Rechts- und Verfahrensordnung

einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen auf der Grund-
lage eines Meldepflicht- und Kontrollversäumnisses hinreichend 
hätte bewirken können: In diesem Fall trägt der DFB bzw. die 
NADA die Beweislast dafür, dass das Meldepflicht- und Kontroll
versäumnis nicht auf diese Abweichung zurückzuführen ist.

d) 	 Sachverhalte, die durch die Entscheidung eines Gerichts oder des zu-
ständigen Berufs-Disziplinargerichts, welche nicht Gegenstand eines 
laufenden Rechtsbehelfsverfahrens sind, festgestellt wurden, gelten als 
unwiderlegbarer Beweis gegen den Spieler oder die andere Person, 
den bzw. die die entsprechende Entscheidung betroffen hat. Dies gilt 
nicht, sofern der Spieler oder die andere Person nachweisen kann, 
dass die Entscheidung gegen den deutschen Ordre Public verstoßen hat.

e) 	 Das Disziplinarorgan kann in einem Verfahren wegen eines Verstoßes 
gegen Anti-Doping-Bestimmungen negative Rückschlüsse aus der  
Tatsache ziehen, dass der Spieler oder die andere Person, dem bzw. 
der ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen vorgeworfen wird, 
sich nach einer mit angemessener Vorlaufzeit ergangenen Aufforderung 
weigert, an der Anhörung (gemäß den Anweisungen des Disziplinar
organs entweder persönlich oder telefonisch) teilzunehmen und Fragen 
des Disziplinarorgans oder der Anti-Doping-Organisation zu beantwor-
ten, die ihm bzw. ihr den Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen 
vorwirft.

6. 	 Jeder Spieler ist verpflichtet, sich einer angeordneten Dopingkontrolle zu 
unterziehen. Zuständig für die Anordnung und Durchführung sämtlicher 
Dopingkontrollen ist die NADA. Dabei ist jeder Spieler verpflichtet, auf 
Anfrage der NADA die Identität seiner Betreuungspersonen mitzuteilen. 
Des Weiteren sind Spieler und Betreuungspersonen verpflichtet, an Unter-
suchungen von Verstößen gegen Anti-Doping-Bestimmungen mitzuwirken.

7. 	 Jeder Verein und jede Tochtergesellschaft hat zu gewährleisten, dass die 
Spieler seiner bzw. ihrer Mannschaft nicht gedopt werden und sich an
geordneten Dopingkontrollen unterziehen. Dem Verein oder der Tochter
gesellschaft ist das Handeln der Angestellten und beauftragten Personen 
sowie dem Verein zusätzlich das Handeln seiner Mitglieder zuzurechnen.

8. 	 Im Übrigen gelten die Anti-Doping-Richtlinien des DFB. 
	 Bei Unstimmigkeiten zwischen den Anti-Doping-Regelungen des DFB und 

dem FIFA-Anti-Doping-Reglement gehen die Bestimmungen des FIFA-
Anti-Doping-Reglements vor.

§ 6a
Spielmanipulation
1.	 Wer es, insbesondere als Spieler, Schiedsrichter, Trainer oder Funktions

träger, unternimmt, auf den Verlauf und/oder das Ergebnis eines Fußball-
spiels und/oder den sportlichen Wettbewerb durch wissentlich falsche 
Entscheidungen oder andere unbefugte Beeinflussung einzuwirken in der 
Absicht, sich oder einem anderen einen Vorteil zu verschaffen, macht sich 
der Spielmanipulation schuldig. Dies gilt nicht für Spieler, die beim Spiel 
oder im Zusammenhang mit diesem durch Verletzung einer Fußballregel 
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ausschließlich einen spielbezogenen sportlichen Vorteil anstreben; die 
Möglichkeit der Bestrafung als unsportliches Verhalten gemäß § 1 Nr. 4. 
bleibt insoweit unberührt. 

2.	 Eine Spielmanipulation wird als unsportliches Verhalten gemäß § 1 Nr. 4. 
geahndet (§ 44 der Satzung des DFB).

§ 6b
Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung (sexualisierte Gewalt, 
sexueller Missbrauch, sexuelle Belästigung)
Wer, insbesondere als Spieler, Schiedsrichter, Trainer oder Funktionsträger, 
Handlungen in Form von sexualisierter Gewalt, sexuellen Missbrauchs oder 
sexueller Belästigung gegenüber einer anderen Person vornimmt, macht sich 
des Verstoßes gegen die sexuelle Selbstbestimmung schuldig. Verstöße nach 
Satz 1 stellen eine Form unsportlichen Verhaltens dar. Sie werden gemäß § 1 
Nr. 4. geahndet (§ 44 der DFB Satzung).
Eine rechtskräftige Feststellung durch die ordentliche Gerichtsbarkeit ersetzt 
im Verbandsstrafverfahren die Feststellung der Tatbegehung.

§ 7
Strafen gegen Vereine und Tochtergesellschaften in einzelnen Fällen
1.	 Bei Bundesspielen gelten für Vereine und Tochtergesellschaften unter 

anderem folgende Strafen:
a)	 für Spielen ohne Genehmigung Geldstrafe bis zu € 30.000,00;
b)	 für schuldhaft verspätetes Antreten oder schuldhaftes Nichtantreten zu 

einem Spiel Geldstrafe bis zu € 50.000,00;
c)	 für nicht ordnungsgemäße Platzherrichtung und nicht ausreichenden 

Ordnungsdienst Geldstrafe bis zu € 50.000,00;
d)	 für mangelnden Schutz des Schiedsrichters, der Schiedsrichter-Assis-

tenten oder des Gegners Geldstrafe bis zu € 100.000,00;
e)	 für schuldhaftes Herbeiführen eines Spielabbruchs Geldstrafe bis zu  

€ 100.000,00;
f)	 für Spielenlassen eines Spielers ohne Vorlage eines ordnungsgemäß 

erstellten Spielerpasses oder ohne Vorlage der von der DFB GmbH & 
Co. KG oder der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH herausgegebenen 
Spielberechtigungsliste Geldstrafe bis zu € 1.000,00;

g)	 für Spielenlassen eines nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers 
Geldstrafe bis zu € 10.000,00;

h)	 für nicht ordnungsgemäße Erfüllung von Auflagen Geldstrafe bis zu  
€ 250.000,00; § 7b Nr. 4. bleibt unberührt;

i)	 für das Mitwirkenlassen gedopter Spieler (§ 6), die Verabreichung von 
Dopingmitteln, die Weigerung, Dopingkontrollen zuzulassen, sowie jede 
Beteiligung an diesen Handlungen oder ihre Duldung und bei Verstößen 
gegen die Anti-Doping-Richtlinien Geldstrafe bis zu € 150.000,00 für 
jeden Einzelfall;

j)	 für aktive oder passive Bestechung Geldstrafe bis zu € 250.000,00.
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2.	 In den Fällen der Nr. 1. Buchstaben i) und j) ist der Versuch strafbar.

3.	 Anstelle einer verwirkten Platzsperre kann eine Spielaustragung unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit festgesetzt werden, falls dies aus besonderen 
Gründen zweckmäßig erscheint.

4.	 Bei Vergehen, die mit einer höheren Geldstrafe als € 2.500,00 bedroht sind, 
kann in schwerwiegenden Fällen anstelle oder neben der Geldstrafe eine 
weitergehende Strafe nach § 44 der Satzung des DFB verhängt werden. 
Gleiches gilt in Wiederholungsfällen und in Fällen der Tatmehrheit.

5.	 Die Strafbestimmungen der Nr. 1. finden sinngemäße Anwendung auch  
auf Mitgliedsverbände, die mit ihren Mannschaften an Bundesspielen teil-
nehmen.

§ 7a

Strafaussetzung zur Bewährung

1.	 Die Vollstreckung einer Strafe (§ 44 Nr. 2. der DFB-Satzung) kann zur 
Bewährung ausgesetzt werden, mit folgenden Ausnahmen:

a)	 Verwarnung,

b)	 Verweis,

c)	 Verbot auf Dauer, ein Amt im DFB, seinen Mitgliedsverbänden, deren 
Vereinen und Kapitalgesellschaften zu bekleiden,

d)	 Sperre oder Ausschluss auf Dauer (einschließlich des Zulassungs- bzw. 
Lizenzentzuges),

e)	 Entzug der Zulassung für Trainer auf Dauer.

	 Die Entscheidung trifft die jeweils zuständige Rechtsinstanz.

2.	 Die Bewährungsfrist beträgt mindestens sechs Monate und höchstens fünf 
Jahre. Sie kann in Ausnahmefällen verlängert oder ausgesetzt werden, 
wenn die verurteilte Partei vorübergehend nicht mehr der Disziplinargewalt 
des DFB untersteht.

3.	 Wird während der Bewährungsfrist eine weitere sportrechtliche Verfehlung 
begangen, so kann die zuständige Rechtsinstanz auf Antrag des Kon
trollausschusses bzw. der Ethik-Kommission grundsätzlich den Widerruf 
der Bewährung und den Vollzug der ursprünglichen Strafe anordnen. Diese 
kann gegebenenfalls mit der Strafe für die neu hinzugekommene Verfeh-
lung verbunden werden.

	 Ein Widerruf der Bewährung ist auch dann möglich, wenn ein Verein bzw. 
eine Kapitalgesellschaft gegen eine Auflage gemäß § 7b, die im Zusam-
menhang mit einer Strafaussetzung zur Bewährung festgelegt worden ist, 
verstoßen oder deren Erfüllung nicht fristgemäß nachgewiesen hat.

	 Statt des Widerrufs kann die Dauer der Bewährungszeit um mindestens 
sechs Monate bis höchstens ein Jahr verlängert werden, wenn dies durch 
besondere Umstände des Einzelfalls ausnahmsweise gerechtfertigt ist.  
Mit der Entscheidung über die Verlängerung der Bewährungszeit kann in 
Verfahren gegen Vereine bzw. Kapitalgesellschaften gegebenenfalls eine 
Auflage gemäß § 7b abgeändert oder neu erlassen werden.
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§ 7b
Auflagen
1.	 Die zuständige Rechtsinstanz kann in sportgerichtlichen Verfahren gegen 

Vereine und Tochtergesellschaften Auflagen erteilen. Der Kontrollausschuss 
bzw. die Ethik-Kommission kann einen dahin gehenden Antrag stellen. Mit 
den Auflagen soll in erster Linie darauf hingewirkt werden, zukünftige Ver-
stöße zu vermeiden. § 5 Nrn. 5. und 6. bleiben unberührt.

	 Auflagen können neben einer Strafe, im Zusammenhang mit einer Strafaus
setzung zur Bewährung oder ohne einen weiteren Strafausspruch erteilt 
werden.

2.	 Als Auflagen kommen insbesondere in Betracht:
a)	 organisatorische Auflagen,
b)	 sicherheitstechnische Auflagen,
c)	 personenbezogene Auflagen,
d)	 infrastrukturelle Auflagen.

	 Es können auch mehrere Auflagen nebeneinander erteilt werden.
3.	 Die Erfüllung der jeweiligen Auflagen hat der Verein bzw. die Tochtergesell-

schaft binnen einer von der zuständigen Rechtsinstanz festzusetzenden 
Frist unaufgefordert nachzuweisen.

4.	 Auflagenverstöße können als unsportliches Verhalten gemäß § 1 Nr. 4. ge-
ahndet werden. Dies gilt nicht, wenn der Auflagenverstoß zu einem 
Bewährungswiderruf geführt hat.

§ 8
Strafen gegen Spieler in einzelnen Fällen
1.	 Bei Bundesspielen gelten für Spieler unter anderem folgende Strafen:

a)	 für unsportliches Verhalten Sperre bis zu sechs Monaten; falls kein 
Feldverweis zugrunde lag, kann anstatt einer Sperrstrafe oder Geld-
strafe auf Verwarnung oder Verweis erkannt werden;

b)	 für rohes Spiel gegen den Gegner Sperre von zwei Wochen bis zu sechs 
Monaten; roh spielt, wer rücksichtslos im Kampf um den Ball den 
Gegner verletzt oder gefährdet;

c)	 für Tätlichkeiten gegen Gegner oder andere bei dem Spiel anwesende 
Personen Sperre von sechs Wochen bis zu sechs Monaten; wenn 
gegen den Spieler oder den sonst Betroffenen unmittelbar vor seinem 
Vergehen eine sportwidrige Handlung begangen worden ist oder in einem 
leichteren Fall der Tätlichkeit Sperre von mindestens drei Wochen;

	 bei Vorliegen beider Milderungsgründe Sperre von mindestens zwei 
Wochen;

d)	 für Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter oder -Assistenten Sperre von 
sechs Monaten bis zu zwei Jahren, in leichteren Fällen Sperre von 
mindestens acht Wochen;

e)	 für Beleidigung oder Bedrohung des Schiedsrichters oder der -Assisten
ten während des Spiels Sperre von zwei Wochen bis zu drei Monaten, 
in leichteren Fällen Sperre von mindestens einer Woche;
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f)	 für Nichtbefolgung der Anordnungen des Schiedsrichters Sperre von 
einer Woche bis zu drei Monaten;

g)	 für schuldhaftes Herbeiführen eines Spielabbruchs Sperre von vier 
Wochen bis zu sechs Monaten;

h)	 für Spielen ohne Spiel- oder Einsatzberechtigung Sperre von vier 
Wochen, in leichteren Fällen Sperre von mindestens einer Woche;

i)	 für Spielen ohne besondere Genehmigung für Vereine oder Kapital
gesellschaften, die nicht Mitglied in einem Verband sind, Sperre von 
einer Woche bis zu drei Monaten;

j)	 für aktive oder passive Bestechung Sperre von drei Monaten bis zu 
zwei Jahren.

2.	 In den Fällen der Nr. 1 c), d), g), h), i) und j) ist der Versuch strafbar. Die 
Strafe kann gemildert werden.

3.	 Bei Dopingvergehen gelten die in den §§ 6, 8a, 8b, 8c, 8d, 8f, 8g festge
legten Rechtsfolgen und Strafen und Nrn. 4. bis 6. dieser Vorschrift; dies 
gilt auch für Dopingvergehen bei von der NADA angeordneten Trainings
kontrollen.

4.	 In allen Fällen der Nrn.1. bis 3. kann neben Sperrstrafen auch auf Geld
strafen erkannt werden.

5.	 Anstelle der in Nrn.1. bis 3. genannten Strafen kann auch auf Sperre eine 
bestimmte Anzahl von Kalendertagen oder von Pflichtspielen erkannt 
werden. In letzterem Fall kann daneben für eine festzulegende Zeitdauer 
auch eine Sperre für andere Spiele ausgesprochen werden.

	 Eine Strafandrohung von einer Woche entspricht einer Sperre für ein 
Pflichtspiel. Pflichtspiele sind Spiele des Wettbewerbs, in dem die Tat 
begangen worden ist. Bei schwerwiegenden Sportverfehlungen ist die 
Sperre für Pflichtspiele in allen Wettbewerben des DFB und seiner Mit-
gliedsverbände und für Freundschaftsspiele auszusprechen. Noch nicht 
verbüßte Sperren für Vereinspokalspiele des Deutschen Fußball-Bundes 
auf DFB-Ebene verfallen nach Ablauf der übernächsten Spielzeit.

	 Bei Feldverweisen im Supercup kann, wenn kein schwerwiegender Fall 
vorliegt, die Sperre für eine bestimmte Zahl von Spielen um den DFB-
Vereinspokal sowie gegebenenfalls den Supercup ausgesprochen werden.

	 Bei Feldverweisen in Freundschaftsspielen kann, wenn kein schwerwiegender 
Fall vorliegt, die Sperre für eine bestimmte Zahl von Freundschaftsspielen 
ausgesprochen werden

6.	 In schweren Fällen kann neben der Sperre auch die Lizenz entzogen oder 
eine Sperre auf Dauer ausgesprochen werden.

7.	 Für Sportvergehen im Amateur-Länderpokal und im internationalen Spiel-
verkehr kann eine Sperrstrafe nach Nr. 1. auf den jeweiligen Spielverkehr 
beschränkt werden.

8.	 Eine Ahndung ist auch dann möglich, wenn der Schiedsrichter einen  
Fall krass sportwidrigen Verhaltens eines Spielers nicht wahrgenommen 
und damit keine positive oder negative Tatsachenentscheidung darüber 
getroffen hat.
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§ 8a
Vorläufige Sperre bei Dopingverdacht
1. 	 Der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts verhängt unverzüglich eine vor

läufige Sperre bei einem von der Norm abweichenden Analyseergebnis der 
A-Probe bei einer verbotenen Substanz oder Methode, bei der es sich nicht 
um eine spezifische Substanz oder Methode handelt.

	 Dies gilt nicht, wenn dem Spieler für eine verbotene Substanz eine Medi
zinische Ausnahmegenehmigung erteilt wurde oder erteilt werden wird, 
wenn der Spieler überzeugend darlegt, dass der Verstoß wahrscheinlich 
auf ein kontaminiertes Produkt zurückzuführen ist, oder wenn der Verstoß 
ein Suchtmittel betrifft und der Spieler nachweisen kann, dass er gemäß  
§ 8b Nr. 1. d) einen Anspruch auf Herabsetzung der Sperre hat, oder wenn 
eine offensichtliche Abweichung vom Internationalen Standard für Labors, 
vom Internationalen Standard für Dopingkontrollen oder von anderen gül
tigen Bestimmungen in den Anti-Doping-Richtlinien des DFB vorliegt, die 
die Gültigkeit des Ergebnisses infrage stellt.

2. 	 Bei einem von der Norm abweichenden Analyseergebnis der A-Probe bei 
spezifischen Substanzen, kontaminierten Produkten oder bei anderen 
Verstößen gegen die Anti-Doping-Richtlinien des DFB kann eine vorläufige 
Sperre verhängt werden.

3.	 Eine vorläufige Sperre beginnt am Tag, an dem sie dem Spieler oder der 
anderen Person vom Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts mitgeteilt wird, 
und endet mit dem Urteil des DFB-Sportgerichts. Die vorläufige Sperre darf 
aber höchstens der Maximaldauer der Sperre entsprechen, die gegen den 
Spieler oder die andere Person gemäß den jeweiligen Verstößen gegen 
Anti-Doping-Bestimmungen verhängt werden darf.

4.	 Wird aufgrund eines von der Norm abweichenden Analyseergebnisses der 
A-Probe eine vorläufige Sperre verhängt und bestätigt das Analyseergebnis 
der B-Probe das Analyseergebnis der A-Probe nicht, wird die vorläufige 
Sperre aufgehoben.

5.	 Im Übrigen gilt § 21.
§ 8b

Strafen gegen Einzelpersonen bei Erstverstößen  
gegen Anti-Doping-Vorschriften
1. 	 Für Erstverstöße gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe a) (Vorhandensein einer ver-

botenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker), § 6 Nr. 2., Buchstabe b) 
(Anwendung oder versuchte Anwendung einer verbotenen Substanz oder 
Methode) oder gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe f) (Besitz einer verbotenen 
Substanz oder Methode) ist die nachfolgend aufgeführte Sperre zu ver
hängen, es sei denn, die in § 8c Nrn. 1. und 2. aufgeführten Bedingungen 
für die Aufhebung oder Herabsetzung der Sperre sind erfüllt.
a) 	 Die Sperre beträgt vorbehaltlich der Regelung in Buchstabe d) vier 

Jahre, wenn
aa) 	 der Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen keine spezifische 

Substanz oder spezifische Methode betrifft, es sei denn, der 
Spieler oder eine andere Person weist nach, dass der Verstoß 
nicht absichtlich begangen wurde;
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bb) 	 der Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen eine spezifische 
Substanz betrifft und der DFB nachweist, dass der Verstoß ab-
sichtlich begangen wurde.

b) 	 Weist im Fall von Nr. 1. a), aa) der Spieler oder eine andere Person nach, 
dass der Verstoß nicht absichtlich begangen wurde, beträgt die Sperre 
vorbehaltlich der Regelung in Buchstabe d) zwei Jahre. Dasselbe gilt, 
wenn im Fall von Nr. 1. a), bb) nicht nachgewiesen wird, dass der Ver-
stoß absichtlich begangen wurde.

c) 	 Absichtlich im Sinne dieser Bestimmung bedeutet, dass der Spieler 
oder eine andere Person ein Verhalten an den Tag legte, von dem er/sie 
wusste, dass es einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen 
darstellt, oder wusste, dass ein hohes Risiko besteht, dass dieses Ver
halten einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen darstellen oder 
zu einem solchen Verstoß führen könnte, und dieses Risiko bewusst 
ignorierte.

	 Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen, der aufgrund eines von 
der Norm abweichenden Analyseergebnisses für eine spezifische 
Substanz festgestellt wurde, die nur im Wettkampf verboten ist, gilt 
vorbehaltlich des Gegenbeweises als nicht absichtlich begangen, wenn 
der Spieler nachweist, dass der Gebrauch der verbotenen Substanz 
außerhalb des Wettkampfs erfolgte.

	 Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen, der aufgrund eines von 
der Norm abweichenden Analyseergebnisses für eine Substanz festge-
stellt wurde, die keine spezifische Substanz und nur im Wettkampf ver-
boten ist, gilt als nicht absichtlich begangen, wenn der Spieler nach-
weist, dass der Gebrauch der verbotenen Substanz außerhalb des 
Wettkampfs und nicht im Zusammenhang mit der Erbringung sport
licher Leistung erfolgte.

d) 	 Abweichend von den Bestimmungen in Nr. 1. gilt für Verstöße gegen 
Anti-Doping-Bestimmungen im Zusammenhang mit Suchtmitteln Fol-
gendes:
aa)	 Kann der Spieler nachweisen, dass die Einnahme oder Anwen-

dung unabhängig von seiner sportlichen Leistung außerhalb von 
Wettbewerben angewandt wurde, beträgt die Sperre drei Monate. 
Die gemäß diesem Absatz berechnete Sperre kann zudem auf 
einen Monat herabgesetzt werden, wenn der Spieler oder die 
andere Person eine von der FIFA oder der NADA zugelassene 
Suchttherapie zufriedenstellend abschließt. Die in diesem Absatz 
festgelegte Sperre kann auf der Grundlage von § 8c nicht weiter 
herabgesetzt werden.

bb)	 Wenn die Einnahme, die Anwendung oder der Besitz bei Wettbe-
werben erfolgt und der Spieler nachweisen kann, dass diese oder 
dieser nicht mit der sportlichen Leistung zusammenhängt, gilt die 
Einnahme, die Anwendung oder der Besitz nicht als absichtlich im 
Sinne der vorstehenden Regelungen und bietet damit keine 
Grundlage für die Feststellung erschwerender Umstände.
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2. 	 Für Erstverstöße gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe c) (Weigerung oder Ver
säumnis, eine Probe abzugeben) oder gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe e) 
(Manipulation oder versuchte Manipulation der Dopingkontrolle) ist eine 
Sperre von vier Jahren zu verhängen, es sei denn, ein Spieler, der es unter-
lässt, sich einer Probenahme zu unterziehen, weist nach, dass der Verstoß 
gegen Anti-Doping-Bestimmungen nicht absichtlich begangen wurde; in 
diesem Fall beträgt die Sperre zwei Jahre. Falls der Spieler oder die andere 
Person in allen anderen Fällen außerordentliche Umstände nachweisen 
kann, die eine Herabsetzung der Sperre rechtfertigen, beträgt die Sperre je 
nach Grad des Verschuldens des Spielers oder der anderen Person zwei 
bis vier Jahre.

	 Betrifft der Fall eine schutzwürdige Person im Sinne von Absatz 3 oder 
einen Freizeitspieler im Sinne von Absatz 4, reicht die Sanktion je nach 
Grad des Verschuldens der schutzwürdigen Person oder des Freizeit
spielers von einer Verwarnung ohne Sperre bis zu einer Sperre von maxi-
mal zwei Jahren. § 8c Nr. 2. bleibt unberührt.

	 Eine Person gilt als schutzwürdig, wenn sie zum Zeitpunkt eines Verstoßes 
gegen Anti-Doping-Bestimmungen
–	 noch nicht 16 Jahre alt war oder
–	 noch nicht 18 Jahre alt war, keinem registrierten Testpool angehörte 

und noch nie an einem internationalen Wettbewerb im Herren- oder 
Frauenbereich („offene Kategorie“) teilgenommen hat oder

–	 nach deutschem Recht aus anderen Gründen als dem Alter als ge-
schäftsunfähig angesehen wird.

	 Ein Spieler gilt als Freizeitspieler, wenn er in den jeweils letzten fünf Jahren 
vor einem Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen
–	 weder internationaler Spieler war, d. h. nicht von der FIFA oder einer 

Konföderation in ihren jeweiligen registrierten Testpool aufgenommen 
wurde und/oder nicht regelmäßig an internationalen Wettbewerben 
und/oder nicht an einem Wettbewerb im Zuständigkeitsbereich einer 
Konföderation teilgenommen hat

–	 noch nationaler Spieler war, d. h. nicht nach Maßgabe des NADC und in 
Übereinstimmung mit dem Internationalen Standard für Dopingkon
trollen und Untersuchungen auf nationaler Stufe spielte,

–	 noch ein Land bei einem internationalen Wettbewerb im Herren- oder 
Frauenbereich vertreten hat oder einem beliebigen registrierten Test-
pool oder einem anderen Meldepflichtpool der FIFA, einer Konfödera
tion oder einer nationalen Anti-Doping-Organisation angehörte.

3. 	 Für Erstverstöße gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe g) (Handel oder versuchter 
Handel) oder gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe h) (Verabreichung oder versuchte 
Verabreichung einer verbotenen Substanz oder Methode) ist je nach 
Schwere des Verstoßes mindestens eine Sperre von vier Jahren und im 
Höchstfall eine lebenslange Sperre zu verhängen, es sei denn, die in § 8c 
Nr. 2. aufgeführten Bedingungen sind erfüllt. Ein Verstoß gegen Anti-
Doping-Vorschriften unter Beteiligung von schutzwürdigen Spielern im 
Sinne von Nr. 2. Absatz 3 gilt als besonders schwerwiegend. Wird ein 
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solcher Verstoß von einer Betreuungsperson begangen und betrifft er nicht 
eine spezifische Substanz, ist gegen die Betreuungsperson eine lebens
lange Sperre zu verhängen.

4.	 Bei Erstverstößen gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe d) (Verletzung der Melde-
pflicht und/oder versäumte Kontrollen) beträgt die Dauer der Sperre zwei 
Jahre mit der Möglichkeit der Herabsetzung je nach Grad des Verschul-
dens des Spielers. Die Sperre beträgt jedoch mindestens ein Jahr. Die 
Möglichkeit der Herabsetzung der Sperre nach Satz 1 gilt nicht für Spieler, 
bei denen wiederholte kurzfristige Änderungen bei den Angaben zum 
Aufenthaltsort oder andere Verhaltensweisen den begründeten Verdacht 
erwecken, dass diese versucht haben, sich einer Kontrolle zu entziehen.

5.	 Bei Erstverstößen gegen § 6 Nr. 2. i) (Beihilfe, Unterstützung, Anleitung, 
Anstiftung, Verschleierung, Verabredung oder sonstige Tatbeteiligung oder 
versuchte Beihilfe) beträgt die Dauer der Sperre je nach Grad des Verschul-
dens mindestens zwei Jahre und im Höchstfall eine lebenslange Sperre.

6.	 Bei Erstverstößen gegen § 6 Nr. 2. k) (treuwidrige oder unverhältnismäßige 
Handlungen zwecks Abschreckung vor oder Vergeltung für Anzeigen bei 
Behörden) beträgt die Sperre je nach Grad des Verschuldens mindestens 
zwei Jahre und im Höchstfall eine lebenslange Sperre.

7. 	 Bei Erstverstößen gegen § 6 Nr. 2 j) (Verbotener Umgang eines Spielers 
oder einer anderen Person) beträgt die Dauer der Sperre je nach Grad des 
Verschuldens des Spielers oder einer anderen Person und den jeweiligen 
Umständen des Einzelfalls, in der Regel zwei Jahre. Die Sperre beträgt 
jedoch mindestens ein Jahr.

8.	 Anderweitige Verstöße gegen die Anti-Doping-Richtlinien des DFB werden 
mit einer Sperre von zwei Wochen bis zu einem Jahr und/oder mit einer 
Geldstrafe geahndet.

§ 8c
Aufhebung oder Herabsetzung von Sperren
1.	 Herabsetzung von Sanktionen für spezifische Substanzen oder Methoden 

oder verunreinigte Produkte oder in Verfahren gegen schutzwürdige Perso-
nen oder Freizeitspieler bei Verstößen gegen § 8b Nr. 1.
a) 	 Spezifische Substanzen oder Methoden
	 Betrifft der Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen eine spezifische 

Substanz (mit Ausnahme von Suchtmitteln) oder spezifische Methode 
und der Spieler oder eine andere Person kann nachweisen, dass kein 
signifikantes Verschulden vorliegt, kann eine Sanktion von einer Ver-
warnung bis zu zwei Jahren Sperre, je nach Grad des Verschuldens des 
Spielers oder einer anderen Person, verhängt werden.

b) 	 Verunreinigte Produkte
	 Kann der Spieler oder die andere Person nachweisen, dass kein signi-

fikantes Verschulden vorliegt und die gefundene verbotene Substanz 
(mit Ausnahme von Suchtmitteln) aus einem verunreinigten Produkt 
stammt, kann eine Sanktion von einer Verwarnung bis zu zwei Jahren 
Sperre, je nach Grad des Verschuldens des Spielers oder der anderen 
Person, verhängt werden.
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c) 	 Schutzwürdige Personen oder Freizeitspieler im Sinne von § 8b Nr. 2.

	 Wenn der Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen kein Suchtmittel 
betrifft und von einer schutzwürdigen Person oder einem Freizeitspieler 
im Sinne des § 8b Nr. 2. begangen wird und diese/dieser nachweisen 
kann, dass kein signifikantes Verschulden vorliegt, kann eine Sanktion 
je nach Grad des Verschuldens der schutzwürdigen Person oder des 
Freizeitspielers von einer Verwarnung ohne Sperre bis zu einer Sperre 
von maximal zwei Jahren verhängt werden.

	 Die vorgenannten Aufhebungs- und Herabsetzungsmöglichkeiten schlie
ßen sich gegenseitig aus und können nicht gleichzeitig in Bezug auf 
dieselbe Tat zur Anwendung kommen.

2. 	 Aufhebung oder Herabsetzung der Sperre aufgrund besonderer Umstände

a) 	 Kein Verschulden (weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit)

	 Weist ein Spieler oder eine andere Person in einem Einzelfall nach, dass 
ihn/sie kein Verschulden trifft, so wird die ansonsten geltende Sperre 
aufgehoben. Liegt ein Verstoß gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe a) (Vor
handensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker) 
aufgrund des Nachweises einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboli-
ten oder Marker vor, muss der Spieler ebenfalls nachweisen, wie die 
verbotene Substanz in seinen Körper gelangte, damit die Sperre aufge-
hoben wird. Findet diese Vorschrift Anwendung und wird die ansonsten 
geltende Sperre aufgehoben, so wird der Verstoß gegen die Anti-Do-
ping-Vorschriften bei der Festlegung der Dauer der Sperre bei Mehr-
fachverstößen nicht als Verstoß gewertet.

b) 	 Kein signifikantes Verschulden (weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit) 

	 Wenn der Spieler oder eine andere Person in einem Einzelfall nach-
weist, dass ihn kein signifikantes Verschulden trifft, kann die Dauer der 
Sperre herabgesetzt werden; allerdings darf die herabgesetzte Dauer 
der Sperre nicht weniger als die Hälfte der ansonsten gültigen Dauer 
der Sperre betragen. Wenn die ansonsten geltende Sperre eine lebens-
lange Sperre ist, darf die gemäß dieser Vorschrift herabgesetzte Dauer 
der Sperre nicht unter acht Jahren liegen. Liegt ein Verstoß gegen § 6 
Nr. 2., Buchstabe a) (Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer 
Metaboliten oder Marker) vor, muss der Spieler ebenfalls nachweisen, 
wie die verbotene Substanz in seinen Körper gelangte, damit die Sperre 
herabgesetzt wird. 

c) 	 Wesentliche Unterstützung bei der Aufdeckung oder dem Nachweis 
eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften

	 Der DFB kann vor einer Entscheidung einer Rechtsmittelinstanz gemäß 
§ 18 Nr. 5. der Anti-Doping-Richtlinien des DFB oder dem Ablauf der 
Rechtsmittelfrist einen Teil einer in einem Einzelfall verhängten Sanktion 
bzw. Konsequenz (mit Ausnahme von Annullierung und der zwingenden 
Veröffentlichung) aussetzen, wenn der Spieler oder eine andere Person 
einer Anti-Doping-Organisation, einer Strafverfolgungsbehörde oder 
einem Berufs-Disziplinargericht wesentliche Unterstützung geleistet hat, 
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aufgrund derer (a) die Anti-Doping-Organisation den Anti-Doping-Ver-
stoß einer anderen Person aufdeckt oder anklagt; oder (b) eine Strafver-
folgungsbehörde oder ein Berufs-Disziplinargericht eine Straftat oder 
den Verstoß gegen berufsethische Regeln seitens einer anderen Person 
aufdeckt oder anklagt und die Informationen von der Person, die 
wesentliche Unterstützung leistet, dem DFB oder der NADA zur Verfü-
gung gestellt werden; oder (c) die WADA gegen einen Unterzeichner 
des WADA-Codes, ein WADA-akkreditiertes Labor oder eine für die 
Verwaltung von Spielerpässen zuständige Stelle ein Verfahren wegen 
Verstoßes gegen den WADA-Code, internationale Standards oder 
technische Dokumente einleitete; oder (d) eine Strafverfolgungsbehör-
de oder ein Berufs-Disziplinargericht mit der Erlaubnis der WADA eine 
Straftat oder einen Verstoß gegen berufsethische Regeln oder Sport
regeln wegen eines Verstoßes gegen die Integrität des Sports (mit Aus-
nahme von Doping) anklagte.

	 Wenn bereits eine Entscheidung einer Rechtsmittelinstanz gemäß § 18 
Nr. 5. der Anti-Doping-Richtlinien des DFB ergangen oder die Rechts-
mittelfrist abgelaufen ist, darf der DFB einen Teil der ansonsten 
geltenden Sanktionen bzw. Konsequenzen aussetzen und dies auch 
nur mit Zustimmung der WADA, NADA und der FIFA. Im Übrigen gilt 
Artikel 10.7.1.2 des NADC. Der Umfang, in dem die ansonsten geltende 
Sperre ausgesetzt werden darf, richtet sich nach der Schwere des 
Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften, den der Spieler oder eine 
andere Person begangen hat, und danach, wie wichtig die vom Spieler 
oder der anderen Person geleistete wesentliche Unterstützung für die 
Bemühungen zur Bekämpfung des Dopings im Sport bzw. zur Bekämp-
fung von Verstößen gegen den WADA-Code und/oder Verstößen gegen 
die Integrität des Sports ist. Die ansonsten geltende Sperre darf nicht 
um mehr als drei Viertel ausgesetzt werden. Wenn die ansonsten gel-
tende Sperre eine lebenslange Sperre ist, darf der nach dieser Vorschrift 
nicht ausgesetzte Teil der Sperre nicht unter acht Jahren liegen. Von der 
ansonsten geltenden Sperre im Sinne dieser Regelung ist jede Ver
längerung der Sperre gemäß § 8d Nr. 4. c) ausgenommen. Auf Antrag 
eines Spielers oder einer anderen Person, die wesentliche Unterstüt-
zung leisten möchte, gestattet der DFB dem Spieler oder der anderen 
Person, der zuständigen Anti-Doping-Organisation vorbehaltlich einer 
Unverbindlichkeitsvereinbarung im Sinne des NADC Informationen zu 
liefern. Wenn der DFB gemäß dieser Vorschrift einen Teil der ansonsten 
geltenden Sperre aussetzt, so übermittelt er unverzüglich allen Anti-
Doping-Organisationen, die dazu berechtigt sind, gegen diese Ent-
scheidung einen Rechtsbehelf einzulegen, eine schriftliche Begründung 
für seine Entscheidung. Wenn der DFB anschließend einen Teil der aus-
gesetzten Sperre wieder in Kraft setzt, da der Spieler oder die andere 
Person nicht die vorgesehene umfassende und glaubwürdige wesent
liche Unterstützung geleistet hat, kann der Spieler oder die andere 
Person dagegen Rechtsmittel einlegen. § 18 Nrn. 4. und 5. der Anti-
Doping-Richtlinien des DFB bleiben unberührt.



26

Re
ch

ts
- 

un
d 

Ve
rf

ah
re

ns
or

dn
un

g

d)	 Eingeständnis eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften in Er-
mangelung weiterer Beweise

	 Wenn ein Spieler oder eine andere Person freiwillig die Begehung eines 
Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften gesteht, bevor er/sie zu ei-
ner Probenahme aufgefordert wurde, durch die ein Verstoß gegen Anti-
Doping-Vorschriften nachgewiesen werden könnte (oder im Falle eines 
anderen Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften, der nicht durch § 6 
Nr. 2., Buchstabe a) abgedeckt ist, vor dem Erhalt der ersten Mitteilung 
des gestandenen Verstoßes), und wenn dieses Geständnis zu diesem 
Zeitpunkt den einzigen zuverlässigen Nachweis des Verstoßes darstellt, 
kann die Dauer der Sperre herabgesetzt werden, muss jedoch mindes-
tens die Hälfte der ansonsten geltenden Sperrdauer betragen.

e)	 Fälle, in denen der Spieler oder eine andere Person nachweist, dass er 
bzw. sie nach mehr als einer Bestimmung des § 8c Anrecht auf eine 
Herabsetzung der Sanktion hat

	 Bevor eine Herabsetzung gemäß § 8c Nr. 2., Buchstaben b) bis d) an-
gewendet wird, wird die ansonsten anwendbare Dauer der Sperre in 
Übereinstimmung mit §§ 8b und 8c Nrn. 1. und 3. festgelegt. Weist der 
Spieler oder die andere Person einen Anspruch auf Herabsetzung oder 
Aussetzung der Sperre gemäß zwei oder mehr der Vorschriften gemäß 
§ 8c Nr. 2., Buchstaben b) bis d) nach, kann die Sperre herabgesetzt 
oder ausgesetzt werden, muss sich aber mindestens auf ein Viertel der 
ansonsten geltenden Sperre belaufen.

f)	 Vergleich zur Verfahrensbeendigung

	 Wenn ein Spieler oder eine andere Person einen Verstoß gegen Anti-
Doping-Bestimmungen gesteht, nachdem er/sie vom DFB mit diesem 
konfrontiert wurde und in die Maßnahmen einwilligt, die der DFB und 
die NADA nach eigenem Ermessen als vertretbar erachten, kann ihm/
ihr gemäß einer Beurteilung seitens des DFB und der NADA der 
Anwendbarkeit der §§ 8b ff. auf den behaupteten Verstoß gegen Anti-
Doping-Bestimmungen, der Schwere des Verstoßes, des Grads des 
Verschuldens und der Zeitspanne, in der er/sie den Verstoß gestanden 
hat, eine Herabsetzung der Sperre gewährt werden. In diesem Fall  
darf die Sperre schon zum Zeitpunkt der Probenahme oder am Datum 
des letzten Verstoßes gegen eine andere Anti-Doping-Bestimmung 
beginnen.

	 Bei der Anwendung dieser Bestimmung muss der Spieler oder die an-
dere Person aber mindestens die Hälfte der vereinbarten Sperre ab 
dem Datum verbüßen, an dem der Spieler oder die andere Person in die 
Sanktion, oder falls früher, die vorläufige Sperre eingewilligt hat, die von 
ihm/ihr später akzeptiert wurde. Die Mitteilung des DFB und der NADA, 
einen Vergleich zur Beendigung des Verfahrens einzugehen, sowie die 
Dauer der Herabsetzung und des Beginns der Sperre sind der Ent-
scheidung oder Überprüfung der DFB-Rechtsorgane entzogen und 
können nicht, auch nicht gemäß dem 6. Abschnitt von Kapitel X 
(Rechtsmittel) des FIFA-Anti-Doping-Reglements, angefochten werden. 
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Auf Antrag eines Spielers oder einer anderen Person, die einen Ver-
gleich zur Beendigung des Verfahrens eingehen möchte, gestattet der 
DFB ihm/ihr, mit der NADA vorbehaltlich einer Unverbindlichkeits
vereinbarung im Sinne des NADC ein Geständnis des Verstoßes gegen 
Anti-Doping-Bestimmungen zu besprechen.

g)	 Geständnis nach Anklageerhebung
	 Wenn ein Spieler oder eine andere Person, nachdem er/sie vom DFB 

über einen möglichen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen 
unterrichtet wurde, der eine beantragte Sperre von mindestens vier 
Jahren (einschließlich einer in Erwägung erschwerender Umstände be-
antragten Sperre) nach sich zieht, den Verstoß gesteht und die bean-
tragte Sperre spätestens 20 Tage nach Zugang der Mitteilung der ent-
sprechenden Anklage bzw. eines Strafantrags des Kontrollausschusses 
akzeptiert, kann die vom Kontrollausschuss beantragte Sperre durch 
das Sportgericht um ein Jahr herabgesetzt werden. Im Falle einer ein-
jährigen Herabsetzung der beantragten Sperre gemäß dieser Regelung 
wird dem Spieler oder der anderen Person keine weitere Herabsetzung 
aufgrund einer anderen Regelung gewährt.

§ 8d
Mehrfachverstöße
1.	 Bei einem zweiten Verstoß eines Spielers oder einer anderen Person gegen 

Anti-Doping-Bestimmungen wird die längste der folgenden Sperren ver-
hängt:
a)	 sechs Monate oder
b)	 falls länger zwischen:

–	 der Summe der Sperre, die für den ersten Verstoß gegen Anti-
Doping-Bestimmungen verhängt wurde, und der Sperre, die auf den 
zweiten Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen anwendbar 
wäre, wenn dieser als erster Verstoß behandelt würde, und

–	 der doppelten Dauer der ansonsten zu verhängenden Sperre für 
den zweiten Verstoß, wenn dieser wie ein Erstverstoß behandelt 
würde.

	 Die Dauer der Sperre innerhalb dieses Strafrahmens wird in Gesamt
erwägung aller Umstände sowie des Grads des Verschuldens des 
Spielers oder der anderen Person hinsichtlich des zweiten Verstoßes 
festgelegt.

	 Die dementsprechend festgelegte Dauer der Sperre kann anschließend 
gemäß § 8c weiter herabgesetzt werden.

2.	 Ein dritter Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen führt immer zu einer 
lebenslangen Sperre, es sei denn, der dritte Verstoß erfüllt die Voraus
setzungen für ein Absehen von einer Sperre oder eine Herabsetzung der 
Sperre gemäß § 8c Nrn 1. sowie 2., Buchstaben a) und b) oder stellt einen 
Verstoß gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe d) dar. In diesen besonderen Fällen 
beträgt die Sperre acht Jahre bis hin zu lebenslänglich.
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	 Die dementsprechend festgelegte Dauer der Sperre kann anschließend 
gemäß § 8c weiter herabgesetzt werden.

3.	 Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen, für den der Spieler oder 
eine andere Person nachweisen kann, dass kein Verschulden vorliegt, gilt 
nicht als Verstoß im Sinne von § 8d. Dasselbe gilt in Ansehung von Ver
stößen, die gemäß § 8b Nr. 1. d) geahndet werden.

4.	 Zusätzliche Regeln für bestimmte mögliche Mehrfachverstöße

a)	 Für die Verhängung von Sanktionen gemäß § 8d stellt – vorbehaltlich 
der nachstehenden Regelungen – ein Verstoß gegen Anti-Doping-
Bestimmungen nur dann einen zweiten Verstoß dar, wenn der DFB 
nachweisen kann, dass der Spieler oder die andere Person den zweiten 
Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen erst begangen hat, nach-
dem der Spieler oder die andere Person die Mitteilung von einem 
möglicherweise begangenen ersten Dopingverstoß erhalten oder nach-
dem der DFB einen angemessenen Versuch unternommen hat, ihn/sie 
davon in Kenntnis zu setzen. Sofern der DFB dies nicht darlegen kann, 
werden die Verstöße zusammen als ein einziger erster Verstoß ge
wertet. Die zu verhängende Sanktion richtet sich nach dem Verstoß, der 
die strengere Sanktion nach sich zieht.

b)	 Wenn der DFB nach der Verhängung einer Sanktion für einen ersten 
Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen aufdeckt, dass der Spieler 
oder die andere Person bereits vor der Mitteilung des ersten Verstoßes 
gegen Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen hat, verhängen die DFB-
Rechtsinstanzen eine zusätzliche Sanktion, die derjenigen entspricht, 
die hätte verhängt werden können, wenn beide Verstöße gleichzeitig 
abgeurteilt worden wären.

c)	 Wenn der DFB nachweist, dass ein Spieler oder eine andere Person vor 
der Benachrichtigung einen zusätzlichen Verstoß gegen Anti-Doping-
Bestimmungen beging und dieser mindestens zwölf Monate vor oder 
nach dem zuerst mitgeteilten Verstoß erfolgte, wird die Dauer der 
Sperre für den zusätzlichen Verstoß so berechnet, als ob der zusätz
liche Verstoß ein einzelner erster Verstoß war und diese Sperre nach 
und nicht gleichzeitig mit der Sperre für den zuerst mitgeteilten Verstoß 
verbüßt wird. Verstöße, die in Anwendung dieser Regelung zusammen
genommen werden, gelten als ein einziger Verstoß.

d)	 Wenn der DFB nachweist, dass ein Spieler oder eine andere Person im 
Zusammenhang mit dem Dopingkontrollverfahren hinsichtlich eines 
möglichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen einen Verstoß 
gegen § 6 Nr. 2. e) beging, wird der Verstoß von § 6 Nr. 2. e) als einzelner 
erster Verstoß behandelt, während die Sperre nach und nicht gleich
zeitig mit der Sperre verbüßt wird, die gegebenenfalls für den zugrunde
liegenden Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen verhängt wird. 
Verstöße, die in Anwendung dieses Absatzes zusammengenommen 
werden, gelten als ein einziger Verstoß.
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e)	 Wenn der DFB einer Person während einer Sperre einen zweiten oder 
dritten Verstoß nachweisen kann, werden die Sperren für diese Mehr-
fachverstöße nacheinander und nicht gleichzeitig verbüßt.

5.	 Mehrfachverstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen innerhalb eines Zeit-
raums von zehn Jahren

	 Ein Mehrfachverstoß im Sinne von § 8d liegt nur vor, wenn die Verstöße 
gegen Anti-Doping-Bestimmungen innerhalb eines Zeitraums von zehn 
Jahren begangen wurden.

6.	 Wenn der DFB bei einem Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen, der 
weder § 6 Nr. 2. g), h), i) oder k) betrifft, im Einzelfall erschwerende Umstän-
de nachweist, die eine Sperre über den jeweils in § 8b vorgesehenen Straf-
rahmen hinaus rechtfertigen, wird die ansonsten geltende Sperre je nach 
Schwere des Verstoßes und der Art der erschwerenden Umstände um bis 
zu zwei Jahre verlängert, es sei denn, der Spieler oder die andere Person 
kann nachweisen, dass er/sie nicht wissentlich gegen Anti-Doping-Bestim-
mungen verstoßen hat.

§ 8e
Beginn der Sperre
1. 	 Verbüßt ein Spieler für einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen 

bereits eine Sperre, beginnt jede weitere Sperre am Tag, nachdem die 
laufende Sperre verbüßt wurde. Außer in den nachstehend aufgeführten 
Fällen beginnt die Sperre mit dem Tag der Verhandlung, in der die Sperre 
endgültig festgelegt wurde, oder, wenn auf eine Verhandlung verzichtet 
wurde, mit dem Tag, an dem die Sperre akzeptiert oder anderweitig ver-
hängt wurde.

2.	 Bei erheblichen Verzögerungen während des Sportstrafverfahrens oder 
anderer Teile des Dopingkontrollverfahrens, für die der Spieler oder die 
andere Person nachweisen kann, dass diese Verzögerungen nicht dem 
Spieler oder der anderen Person zuzurechnen sind, kann das Rechtsorgan 
den Beginn der Sperre auf ein früheres Datum vorverlegen, frühestens 
jedoch auf den Tag der Probenahme oder des anderen Verstoßes gegen 
Anti-Doping-Vorschriften. Alle anderen Wettkampfergebnisse im Sinn des 
Artikels 29 Absatz 1 des FIFA-Anti-Doping-Reglements während der 
Sperre, einschließlich der rückwirkenden Sperre, werden annulliert.

3.	 Wenn eine vorläufige Sperre verhängt und vom Spieler oder der anderen 
Person eingehalten wurde, wird die Dauer der vorläufigen Sperre des 
Spielers oder der anderen Person auf eine gegebenenfalls später ver
hängte Sperre angerechnet. Hält der Spieler oder die andere Person die 
vorläufige Sperre nicht ein, so wird ihm bzw. ihr keine bereits abgeleistete 
Zeit der vorläufigen Sperre angerechnet. Wird eine Sperre aufgrund einer 
Entscheidung abgeleistet, die später angefochten wird, dann wird die 
Dauer der bereits abgeleisteten Sperre des Spielers oder der anderen 
Person auf eine später aufgrund des Rechtsbehelfs verhängte Sperre 
angerechnet.

4.	 Erkennt ein Spieler freiwillig eine verhängte vorläufige Sperre in schriftlicher 
Form an und nimmt infolgedessen nicht an Spielen teil, wird die Dauer der 
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freiwilligen vorläufigen Sperre auf eine gegebenenfalls später verhängte 
Sperre angerechnet. Eine Kopie dieser schriftlichen freiwilligen Aner
kennung der vorläufigen Sperre durch den Spieler wird unverzüglich jeder 
Partei zur Verfügung gestellt, die berechtigt ist, über einen möglichen Ver-
stoß gegen Anti-Doping-Vorschriften gemäß Art. 70 des FIFA-Anti-Doping-
Reglements informiert zu werden.

5.	 Zeiten vor dem Beginn der vorläufigen Sperre oder der freiwilligen vorläu
figen Sperre werden nicht auf die Sperre angerechnet, unabhängig davon, 
ob der Spieler nicht an Spielen teilnahm oder von seiner Mannschaft 
suspendiert wurde.

§ 8f

Status während der Sperre oder vorläufigen Sperre für ein Dopingvergehen

1. 	 Teilnahmeverbot während einer Sperre oder vorläufigen Sperre

	 Ein Spieler oder eine andere Person, gegen den/die eine Sperre oder vor-
läufige Sperre verhängt wurde, darf während dieser Sperre oder vorläufigen 
Sperre in keiner Eigenschaft an Spielen oder Tätigkeiten teilnehmen (mit 
Ausnahme erlaubter Aufklärungskampagnen zu Doping und Präventions-
programmen), die von der FIFA oder einem Verband, einem Unterzeichner 
des WADA-Codes, einem Klub oder einem anderen Mitglied eines Ver-
bands, dem Internationalen Olympischen Komitee, dem Internationalen 
Paralympischen Komitee, einem internationalen Verband oder einem sei-
ner Mitgliedsverbände zugelassen oder organisiert werden. Ebenso darf er 
weder an staatlich geförderten Maßnahmen und Veranstaltungen des or
ganisierten Spitzensports noch an Wettbewerben teilnehmen, die von einer 
Profiliga oder einem Veranstalter eines internationalen oder nationalen 
Wettbewerbs zugelassen oder organisiert werden.

2. 	 Rückkehr ins Training

	 Abweichend von Nr. 1. kann ein Spieler vor Ablauf der Sperre in das Mann-
schaftstraining zurückkehren oder die Sportstätten eines Vereins nutzen:

a) 	 in den letzten beiden Monaten der Sperre des Spielers oder

b) 	 im letzten Viertel der verhängten Sperre, je nachdem, welcher Zeitraum 
kürzer ist.

3. 	 Zusätzliche Bestimmungen im Falle einer Sperre von mehr als vier Jahren 

	 Ein Spieler oder eine andere Person, gegen den/die eine Sperre von mehr 
als vier Jahren verhängt wurde, darf nach Ablauf von vier Jahren der Sper-
re in einer anderen Sportart als derjenigen, in der er gegen Anti-Doping-
Vorschriften verstoßen hat und die auch nicht von anderen Unterzeichnern 
des WADA-Codes oder deren Mitgliedern zugelassen oder anderweitig in 
deren Zuständigkeit fällt, als Spieler an lokalen Wettkämpfen teilnehmen, 
sofern diese lokalen Wettkämpfe nicht auf einer Stufe stattfinden, auf der 
sich der Spieler oder eine andere Person direkt oder indirekt für die Teilnah-
me an einer nationalen Meisterschaft oder einem internationalen Wett-
kampf qualifizieren kann (oder Punkte für eine derartige Qualifikation er-
werben kann) und der Spieler oder die andere Person dabei auch in keiner 
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Weise mit schutzwürdigen Personen im Sinne des § 8b Nr. 2 arbeitet. Der 
gesperrte Spieler muss sich weiterhin Dopingkontrollen unterziehen und 
bleibt an sämtliche von der FIFA, dem DFB, der NADA oder anderen Anti-
Doping-Organisationen erlassenen Meldepflichten gebunden.

4. 	 Verstoß gegen das Teilnahmeverbot während einer Sperre oder einer vor-
läufigen Sperre

	 Wenn ein gesperrter Spieler oder eine andere Person während der ver-
hängten Sperre gegen das Teilnahmeverbot verstößt, wird eine neue 
Sperre, deren Dauer der ursprünglich festgelegten Sperre entspricht, auf 
das Ende der ursprünglich festgelegten Sperre hinzugerechnet. 

	 Die neue Sperre, einschließlich einer Verwarnung ohne Sperre, kann gemäß 
§ 8c Nr. 2., Buchstabe b) je nach Grad des Verschuldens des Spielers oder 
der anderen Person gemindert werden. Das DFB-Sportgericht entscheidet, 
ob ein Spieler gegen das Teilnahmeverbot verstoßen hat und eine Minde-
rung der Sperre gemäß § 8c Nr. 2., Buchstabe b) angebracht ist. 

	 Verstößt ein Spieler oder eine andere Person während einer vorläufigen 
Sperre gegen das Teilnahmeverbot gemäß Nr. 1., werden die Ergebnisse 
der entsprechenden Teilnahme nach Maßgabe des § 17 Nr. 2. a) annulliert 
und die Dauer einer bereits verbüßten vorläufigen Sperre nicht auf eine 
spätere Sperre angerechnet. 

	 Ein Spielerbetreuer oder eine andere Person, der/die eine Person bei der 
Verletzung des Teilnahmeverbots während einer Sperre oder vorläufigen 
Sperre unterstützt, wird vom DFB wegen eines Verstoßes gegen § 6 Nr. 2. i) 
sanktioniert.

5.	 Einbehalten von finanziellen Unterstützungen während einer Sperre 
	 Bei einem Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften, der zu keiner milderen 

Sanktion aufgrund spezifischer Substanzen gemäß § 8c Nr. 1. geführt hat, 
behält der DFB alle oder einzelne sportbezogenen finanziellen Leistungen 
an den Spieler ein.

6. 	 Hinsichtlich der Annullierung von Einzelauszeichnungen, der Rückzahlung 
von Preisgeldern sowie finanziellen Maßnahmen gelten die Artikel 26 – 28 
des FIFA-Anti-Doping-Reglements entsprechend.

7. 	 Veröffentlichung von Sanktionen
	 Die Veröffentlichung von Sanktionen richtet sich nach § 20 der Anti-Doping-

Richtlinien des DFB.

§ 8g
Wiedererlangung der Spielberechtigung nach einer Sperre wegen Dopings
1.	 Kontrollen vor Wiedererlangung der Spielberechtigung

a)	 Zur Wiedererlangung der Spielberechtigung nach Ablauf einer Sperre 
muss ein Spieler während der vorläufigen Sperre oder der Sperre 
sämtlichen Anti-Doping-Organisationen, die zur Durchführung von 
Kontrollen außerhalb von Wettbewerben befugt sind, zur Verfügung 
stehen, indem er den DFB und die NADA sechs Monate im Voraus oder 
mit einer Frist, die der Dauer zum Zeitpunkt der Beendigung der aktiven 
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Laufbahn verbleibenden Sperre entspricht, sofern diese nicht mehr als 
sechs Monate beträgt, schriftlich benachrichtigt. Der Vorsitzende des 
DFB-Sportgerichts kann die Frist auf Antrag verkürzen oder aufheben. 
Die Entscheidung ist endgültig. Zudem muss der Spieler während der 
Frist nach Satz 1 aktuelle und genaue Angaben zum Aufenthaltsort 
machen. Beendet ein Spieler während einer Sperre seine aktive Lauf-
bahn, muss er den DFB oder die andere Anti-Doping-Organisation, die 
die Sperre verhängt hat, schriftlich über die Beendigung benachrichtigen.

b)	 Wenn ein gesperrter Spieler seine aktive Laufbahn beendet und aus 
dem Pool für Kontrollen außerhalb von Wettbewerben gestrichen wird, 
danach aber wieder eine Spielberechtigung beantragt, bleibt dem 
Spieler die Spielberechtigung so lange verwehrt, bis er den DFB be-
nachrichtigt hat und während einer Zeitspanne, die der Restdauer 
seiner Sperre ab Beendigung der aktiven Laufbahn entspricht, mindes-
tens jedoch sechs Monate im Voraus, Kontrollen außerhalb von Wett-
bewerben unterzogen wurde. Der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts 
kann die Frist auf Antrag verkürzen oder aufheben.

2.	 Rückzahlung finanzieller Unterstützungen
a)	 Bevor ein Spieler nach einem Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften 

seine Spielberechtigung wiedererlangen kann, muss er sämtliche 
Gelder zurückzahlen, die er von Sportorganisationen seit der Entnahme 
der positiven Probe oder anderen Verstößen gegen Anti-Doping-
Vorschriften bis zum Beginn der vorläufigen Sperre oder einer Sperre 
erhalten hat.

b)	 Die Gelder werden zunächst zur Deckung der Kosten für die Probe
nahme und das Ergebnismanagement im betreffenden Fall verwendet.

§ 8h
Strafen gegen Vereine/Kapitalgesellschaften
Wenn während der Dauer einer Spielzeit mehr als zwei Mitglieder einer Mann-
schaft gegen Anti-Doping-Vorschriften (§§ 6, 8a bis 8g) verstoßen, wird zu
sätzlich zu den Strafen gegen die einzelnen Spieler, die gegen Anti-Doping-
Vorschriften verstoßen haben, eine angemessene Strafe gemäß § 44 Nr. 2. der 
DFB-Satzung gegen den Verein/die Kapitalgesellschaft bzw. die Mannschaft, 
dem/der die Spieler angehören, verhängt.

§ 9
Diskriminierung und ähnliche Tatbestände
1.	 Eines unsportlichen Verhaltens gemäß § 1 Nr. 4. macht sich insbesondere 

schuldig, wer sich politisch, extremistisch, obszön anstößig oder provo
kativ beleidigend verhält.

2. 	 Wer die Menschenwürde einer Person oder einer Gruppe von Personen 
durch herabwürdigende, diskriminierende oder verunglimpfende Äußerun-
gen oder Handlungen in Bezug auf ethnische oder soziale Herkunft, Haut-
farbe, Sprache, Religion, Behinderung, Alter, geschlechtliche oder sexuelle 
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Identität, politische oder sonstige Anschauung, Geburt oder sonstigen 
Status verletzt oder sich auf andere Weise rassistisch und/oder menschen-
verachtend verhält, wird für mindestens zehn Wochen gesperrt. Zudem kann 
eine angemessene Geldstrafe verhängt werden. Zusätzlich kann ein Verbot, 
sich im gesamten Stadionbereich aufzuhalten, ausgesprochen werden. 

	 Verstoßen mehrere Personen (Trainer, Offizielle und/oder Spieler) desselben 
Vereins/Kapitalgesellschaft gleichzeitig gegen Absatz 1 oder liegen ander-
weitige gravierende Umstände vor, können der betreffenden Mannschaft 
bei einem ersten Vergehen drei Punkte und bei einem zweiten Vergehen 
sechs Punkte abgezogen werden; bei einem weiteren Vergehen kann eine 
Versetzung in eine tiefere Spielklasse erfolgen. In Spielen ohne Punktever-
gabe kann ein Ausschluss aus dem Wettbewerb ausgesprochen werden.

3. 	 Wenn Anhänger einer Mannschaft bei einem Spiel gegen Nr. 2., Absatz 1 
verstoßen, wird der betreffende Verein/Kapitalgesellschaft mit einer Geld-
strafe von € 20.000,00 bis zu € 1.000.000,00 belegt. Richtet sich das Ver-
gehen gegen Spieler, Schiedsrichter, Trainer, andere Funktionsträger eines 
Vereins oder eine andere Person, die während eines Spiels eine offizielle 
Funktion ausübt, kann eine Höchststrafe von bis zu € 5.000.000,00 ver-
hängt werden. In Wiederholungs- oder schwerwiegenden Fällen können 
zusätzliche Sanktionen, insbesondere die Austragung eines Spiels unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit, die Einführung eines Präventionsplans, die 
Aberkennung von Punkten, der Abstieg in eine niedrigere Spielklasse oder 
der Ausschluss aus dem Wettbewerb ausgesprochen werden.

4. 	 In Ausnahmefällen kann ein Vergehen nach Nr. 2., Absatz 1 in Abweichung 
zur dort vorgesehenen Mindeststrafe auch anderweitig in angemessener 
Weise gemäß § 44 Nr. 2. der Satzung sanktioniert werden.

	 Eine Strafe nach Nr. 3. kann auf nicht weniger als € 1.000,00 € gemildert 
werden, wenn die Sanktion für den betreffenden Verein/Kapitalgesellschaft 
eine unverhältnismäßige finanzielle Belastung darstellen würde.

	 Darüber hinaus können Sanktionen nach Nr. 3. gemildert werden, wenn der 
betreffende Verein/Kapitalgesellschaft sich verpflichtet, einen umfassenden 
Plan zu entwickeln, um Maßnahmen gegen Diskriminierung einzuführen 
und erneute Vorfälle zu verhindern. Der Plan soll mindestens die folgenden 
drei Schwerpunktbereiche umfassen:

a) 	 Aufklärungsmaßnahmen (einschließlich einer an die Fans und die breite 
Öffentlichkeit gerichteten Kommunikations-Kampagne),

b) 	 Maßnahmen zur Stadionsicherheit und zum Dialog (einschließlich eines 
Konzepts zur Identifizierung von Straftätern und deren Inregressnahme, 
eines Konzepts zur Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden, insbe-
sondere Strafverfolgungsbehörden, und eines Dialogs mit Fans und 
Offiziellen darüber, wie Veränderungen herbeigeführt werden können),

c) 	 Partnerschaften (einschließlich der Zusammenarbeit mit Fans, Nicht
regierungsorganisationen, Experten und Interessengruppen zur Bera-
tung und Unterstützung dieses Aktionsplans, um eine wirksame und 
kontinuierliche Umsetzung zu gewährleisten).
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5. 	 In Fällen, in denen ein Vergehen nach Nrn. 1. bis 3. vom Schiedsrichter 
persönlich bestätigt wurde, ist die Stellungnahme des Spielers oder Offi
ziellen, demgegenüber das Vergehen begangen wurde, als wahr zu unter-
stellen, wenn der betreffende Verein/Kapitalgesellschaft nicht das Gegen-
teil beweist.

§ 9a

Verantwortung der Vereine

1.	 Vereine und Tochtergesellschaften sind für das Verhalten ihrer Spieler, 
Offiziellen, Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen, Mitglieder, Anhänger, Zuschauer 
und weiterer Personen, die im Auftrag des Vereins eine Funktion während 
des Spiels ausüben, verantwortlich.

2.	 Der gastgebende Verein und der Gastverein bzw. ihre Tochtergesell- 
schaften haften im Stadionbereich vor, während und nach dem Spiel für 
Zwischenfälle jeglicher Art.

§ 10

Verjährung

1.	 Verstöße nach §§ 7 und 8 verjähren in sechs Monaten. Verstöße nach § 6a, 
§ 7 Nr. 1. j) und § 8 Nr. 1 j) verjähren in acht Jahren. Verstöße nach § 6, § 6b, 
§ 7 Nr. 1. i), § 8 Nr. 3. und §§ 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f und 8g verjähren in zehn 
Jahren. Verstöße anderer Art verjähren in fünf Jahren.

	 Die Einleitung eines Verfahrens durch den Kontrollausschuss bzw. die 
Ethik-Kommission sowie jede das Verfahren fördernde richterliche Anord-
nung des Vorsitzenden des zuständigen Rechtsorgans und jede Entschei-
dung des Gerichts unterbrechen die Verjährung. Maßgeblicher Zeitpunkt 
ist der Eingang bei der DFB-Zentralverwaltung oder einem Organ des DFB.

	 Übergangsregelung:

	 Sämtliche Verstöße in nicht verjährter Zeit, die in den Zuständigkeitsbe-
reich der Ethik-Kommission nach § 46a der DFB-Satzung fallen, werden 
durch die Ethik-Kommission behandelt. Dies gilt insbesondere auch für 
Sachverhalte, die zeitlich vor der Einführung der Ethik-Kommission auf 
dem DFB-Bundestag 2016 liegen.

2.	 Entzieht sich ein Betroffener durch Vereinsaustritt einem Strafverfahren, so 
wird dieses nach Erwerb einer neuen Mitgliedschaft eingeleitet oder fort
gesetzt.

	 Der Austritt unterbricht die Verjährung bis zu diesem Zeitpunkt.

	 Bei Verstößen nach § 6b gegenüber zum Tatzeitpunkt Minderjährigen gilt  
§ 78b StGB (Ruhen der Verjährung} entsprechend.

3.	 Auf Punktverlust oder Spielwiederholung im Zusammenhang mit Pflicht-
spielen der abgelaufenen Spielzeit kann nach dem 30.6. nicht mehr erkannt 
werden, es sei denn, es war bis dahin ein Verfahren eingeleitet. War ein 
Verfahren eingeleitet, so ist nach dem 30.6. neuer Tatsachenvortrag nicht 
mehr zulässig. Zudem können Entscheidungen der DFB-Rechtsinstanzen 
nur die Beweismittel zugrunde gelegt werden, die bis zum 30.6. der ab
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gelaufenen Spielzeit in das Verfahren eingeführt sind und zur Verfügung 
stehen. War kein Verfahren eingeleitet, kann jedoch für die nachfolgende 
Spielzeit auf Aberkennung von Punkten oder auf Versetzung in eine tiefere 
Spielklasse erkannt werden.

4.	 Auf Spielverlust oder Spielwiederholung kann in einem Vereinspokalspiel 
des Deutschen Fußball-Bundes auf DFB-Ebene nicht mehr erkannt wer-
den, wenn das Spiel der betreffenden Mannschaft der nächsten Pokal
runde ausgetragen worden ist, es sei denn, dass vorher ein Verfahren ein-
geleitet worden war.

	 Im Falle einer rechtskräftigen auf Spielverlust erkennenden Entscheidung 
tritt der Gegner an die Stelle der aufgrund der Spielwertung ausgeschie
denen Mannschaft. Dies gilt auch für eine bereits erfolgte Auslosung der 
nächsten Pokalrunde, wobei das Heimrecht eines Amateurvereins gemäß 
§ 46 Nr. 2.1.1 der DFB-Spielordnung unberührt bleibt, es sei denn, bei dem 
der ausgeschiedenen Mannschaft für die nächste Pokalrunde zugelosten 
Gegner handelt es sich ebenfalls um einen Amateurverein.

§ 11

Feldverweis nach zwei Verwarnungen („Gelb/Rot“) – Einspruch

1.	 Wird ein Spieler, Trainer oder Funktionsträger in einem Bundesspiel, einem 
Qualifikationsspiel zum DFB-Hallenpokal oder während dieses Endturniers 
infolge zweier Verwarnungen („Gelb/Rot“) im selben Spiel des Feldes 
verwiesen, so ist er für das Bundesspiel oder das Hallenspiel der gleichen 
Wettbewerbskategorie, das dem Spiel folgt, in welchem er des Feldes 
verwiesen worden war, gesperrt.

	 Wird ein Spieler, Trainer oder Funktionsträger in einem Spiel um den Super-
cup infolge zweier Verwarnungen („Gelb/Rot“) im selben Spiel des Feldes 
verwiesen, so ist er für das nächste Spiel um den DFB-Vereinspokal seines 
jeweiligen Vereins bzw. Tochtergesellschaft gesperrt.

	 Der Vollzug der Sperre wegen eines Feldverweises nach zwei Verwar
nungen ist nach Ablauf des nachfolgenden Spieljahrs nicht mehr zulässig.

2.	 Wird ein Spieler in einem Meisterschaftsspiel der Lizenzligen, 3. Liga, 
Frauen-Bundesliga, 2. Frauen-Bundesliga, Futsal-Bundesliga oder DFB-
Nachwuchsligen (A- und B-Junioren) infolge zweier Verwarnungen („Gelb/
Rot“) im selben Spiel des Feldes verwiesen, ist er bis zum Ablauf der auto-
matischen Sperre auch für das jeweils nächstfolgende Meisterschaftsspiel 
jeder anderen Mannschaft seines Vereins/Tochtergesellschaft gesperrt, 
längstens jedoch bis zum Ablauf von zehn Tagen.

3.	� Gegen eine nach Nr. 1. verwirkte Sperre ist ein Einspruch beim DFB-Sport-
gericht nur dann zulässig, wenn ein offensichtlicher Irrtum des Schieds
richters nachgewiesen wird.

	� Einspruchsberechtigt ist der betroffene Spieler, Trainer oder Funktions
träger.
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	� Der Einspruch muss schriftlich eingelegt werden und spätestens an dem 
dem Spieltag folgenden Tag bei der DFB-Zentralverwaltung eingegangen 
sein. Ist dieser Tag ein Samstag, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag, läuft 
die Frist um 10:00 Uhr am ersten darauffolgenden Werktag ab. Das DFB-
Sportgericht entscheidet endgültig.

§ 12

Einspruch gegen eine Verwarnung

Gegen eine nach Regel 12 in Meisterschaftsspielen der Lizenzligen, 3. Liga, 
Frauen-Bundesliga, 2. Frauen-Bundesliga, Futsal-Bundesliga, DFB-Nachwuchs-
ligen (A- und B-Junioren) sowie in Vereinspokalspielen des Deutschen Fußball-
Bundes auf DFB-Ebene gegen eine(n) Spielerin/Spieler, Trainer oder Funk
tionsträger verhängte und/oder auf dem Spielbericht registrierte Verwarnung 
ist ein Einspruch beim DFB-Sportgericht nur dann zulässig, wenn sich der 
Schiedsrichter in der Person der Spielerin/des Spielers, des Trainers oder 
Funktionsträgers geirrt hat. Der Einspruch muss schriftlich eingelegt werden 
und spätestens an dem auf den Spieltag folgenden Tag bei der für das DFB-
Sportgericht zuständigen Geschäftsstelle eingegangen sein. Einspruchs
berechtigt ist nur der am Spiel beteiligte Verein bzw. die Tochtergesellschaft. 
Das DFB-Sportgericht entscheidet endgültig.

§ 13

Einleitung von Verfahren

1.	 Verfahren können nur schriftlich eingeleitet werden. Die Einleitung geschieht 
insbesondere durch:

a)	 Anklage des Kontrollausschusses bzw. der Ethik-Kommission bei Ver-
stößen gegen die Satzungen von DFB und DFL Deutsche Fußball Liga 
sowie gegen deren Ordnungen,

b)	 Anrufung des Sportgerichts durch den Kontrollausschuss wegen der 
Vorfälle, die sich im Zusammenhang mit Bundesspielen ereignet haben,

c)	 Anzeigen von Verstößen gegen die Satzungen und Ordnungen des DFB 
und der DFL Deutsche Fußball Liga sowie wegen unsportlichen oder 
sportschädigenden Verhaltens der Spieler oder anderer Personen, auf 
die das DFB-Recht Anwendung findet,

d)	 Einsprüche von Vereinen, Tochtergesellschaften und Mitgliedsverbänden 
gegen die Wertung eines Bundesspieles, die sich auf die Spielberechti-
gung eines Spielers, auf einen entscheidenden Regelverstoß des Schieds-
richters oder auf besondere das Spiel beeinflussende Vorfälle stützen.

	 Abweichend von Nr. 1. werden Verfahren wegen unsportlichen Verhaltens 
von Zuschauern und Anhängern gemäß § 1 Nr. 4. aufgrund des Zeigens 
von Bannern, Transparenten oder vergleichbaren öffentlichen Kundgabe-
formen im Stadionbereich nur eingeleitet, wenn die von der Kundgabe be-
troffene Person oder der betroffene Rechtsträger einen schriftlichen Antrag 
beim DFB auf Eröffnung eines sportgerichtlichen Verfahrens gestellt hat 



37

Rechts- und Verfahrensordnung

oder durch den Kontrollausschuss ein besonderes verbandspolitisches 
Interesse an einer sportgerichtlichen Verfolgung festgestellt wird. Ein be-
sonderes verbandspolitisches Interesse ist in der Regel gegeben, wenn die 
konkrete Kundgabe einen Straftatbestand im Sinne des StGB und/oder 
den Tatbestand des § 9 (Diskriminierung und ähnliche Tatbestände) erfüllt.

2.	 Ein Feldverweis eines Spielers, Trainers oder Funktionsträgers führt – vor-
behaltlich der Regelung in Absatz 2 – immer zu einer automatischen Sperre 
für das nächste Spiel der betreffenden Wettbewerbskategorie. Betrifft der 
Feldverweis einen Trainer oder Funktionsträger, ist es ihm verboten, sich bei 
dem nächsten Spiel der betreffenden Wettbewerbskategorie im Innenraum 
des Stadions aufzuhalten; § 33 Nrn. 3. c), 4. DFB-Ausbildungsordnung gilt 
entsprechend.

	� Bei einem offensichtlichen Irrtum des Schiedsrichters im Falle eines Feld-
verweises eines Spielers, Trainers oder Funktionsträgers können der Einzel
richter oder das Sportgericht das Verfahren auf Antrag des Kontrollaus-
schusses einstellen. Mit der Einstellung ist eine Vorsperre aufgehoben.

§ 14
Benachrichtigung der Betroffenen
Von der Einleitung eines Verfahrens sind die Betroffenen unter Darlegung  
des Vorwurfs und Aufforderung zur Stellungnahme mit Fristsetzung unver
züglich zu benachrichtigen. Nach Feldverweisen können Benachrichtigung 
und Aufforderung unterbleiben.

§ 15
Entscheidung durch den Einzelrichter
1.	 Das Sportgericht entscheidet durch den Einzelrichter in allen Fällen ohne 

mündliche Verhandlung. Die Einzelrichtertätigkeit wird vom Vorsitzenden, 
im Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter oder einen vom 
Vorsitzenden benannten Beisitzer ausgeübt.

2.	 Nach einem Feldverweis in Meisterschaftsspielen der Bundesliga, der  
2. Bundesliga, 3. Liga und in Vereinspokalspielen des Deutschen Fußball-
Bundes auf DFB-Ebene soll der Kontrollausschuss bis 14.00 Uhr des dem 
Spieltag nachfolgenden Werktags schriftlich Strafantrag beim Einzelrichter 
stellen. Dabei hat er zu erklären, ob der betroffene Spieler mit dem Antrag 
einverstanden ist oder nicht. Antrag und Erklärung sind gleichzeitig dem 
vom Feldverweis betroffenen Lizenzverein bzw. dessen Tochtergesellschaft 
mitzuteilen.

	 Im Fall des Einverständnisses hat der Einzelrichter dem Strafantrag zu ent-
sprechen, wenn ihm keine grundsätzlichen Bedenken entgegenstehen.

	 Bestehen solche Bedenken, ordnet der Einzelrichter eine mündliche Ver-
handlung an.

3.	 Besteht kein Einverständnis, soll die vom Antrag des Kontrollausschusses 
und des Spielers unabhängige Entscheidung des Einzelrichters bis spätestens 
10.00 Uhr des folgenden Werktages ergehen. Eine Verschärfung über das 
vom Kontrollausschuss beantragte Strafmaß hinaus ist unzulässig.



38

Re
ch

ts
- 

un
d 

Ve
rf

ah
re

ns
or

dn
un

g

	 In Fällen grundsätzlicher Bedeutung ordnet der Einzelrichter eine münd
liche Verhandlung an.

4. 	� Gegen die Entscheidung des Einzelrichters können der Kontrollausschuss, 
der Spieler, sein Verein bzw. dessen Tochtergesellschaft binnen 24 Stunden 
nach Zugang der Entscheidung beim Sportgericht Einspruch einlegen, 
sofern der Einzelrichter von dem jeweiligen Antrag abgewichen ist. Ist der 
Einspruch verspätet eingelegt oder sonst unzulässig, wird er ohne 
Verhandlung durch Beschluss verworfen. Anderenfalls wird Termin zur 
mündlichen Verhandlung vor dem Sportgericht gemäß § 16 Nr. 1. bestimmt. 
Der Einspruch kann bis zur Verkündung des Urteils des Sportgerichts 
zurückgenommen werden, wobei nach Eröffnung der mündlichen Verhand-
lung die Zustimmung des Kontrollausschusses hierfür erforderlich ist.

5.	 In allen anderen Verfahren gelten die vorstehenden Fristen nicht. Der 
Betroffene kann unter Bestimmung einer kurzen Frist zur Stellungnahme 
aufgefordert werden. Für das weitere Verfahren gelten Nrn. 2. bis 4. ent-
sprechend.

6.	 In Verfahren, die beim Sportgericht auf Antrag der Ethik-Kommission an-
hängig gemacht werden, entscheidet das Sportgericht stets in einer Be
setzung aus drei Mitgliedern. Nr. 5. gilt entsprechend. Ist der Vorsitzende 
an der Wahrnehmung seiner Aufgabe im Verfahren verhindert, so tritt der 
stellvertretende Vorsitzende als Vorsitzender des jeweiligen Verfahrens an 
dessen Stelle. Sind beide an der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser 
Ordnung verhindert, so übernimmt ein anderer DFB-Beisitzer gemäß 
Geschäftsverteilungsplan den Vorsitz des jeweiligen Verfahrens. § 44 gilt in 
den auf Antrag der Ethik-Kommission anhängig gemachten Verfahren vor 
den Rechtsorganen entsprechend mit der Maßgabe, dass zuständige 
Stelle nach § 44 Abs. 2 der Vorsitzende des jeweiligen Verfahrens ist. § 53 
Nr. 5. gilt entsprechend.

§ 16

Allgemeine Verfahrensvorschriften

Für die Verhandlung und Entscheidung durch die DFB-Rechtsorgane gelten 
folgende Bestimmungen:

1.	 Entscheidungen des Sportgerichts in der Besetzung mit drei Richtern und 
Entscheidungen des Bundesgerichts ergehen aufgrund mündlicher Ver-
handlung.

	 Im Einverständnis aller Beteiligten sowie bei einer Entscheidung über 
Rechtsfragen bei unstreitigem Sachverhalt kann auf Anordnung des Vor
sitzenden ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

	 In Verfahren, die beim zuständigen Rechtsorgan auf Antrag der Ethik-Kom-
mission anhängig gemacht werden, findet grundsätzlich keine mündliche 
Verhandlung statt. Das zuständige Rechtsorgan entscheidet in solchen 
Verfahren unter Beachtung allgemeiner Verfahrensgrundsätze auf Grund
lage der Akten. Auf begründeten Antrag einer Partei kann das zuständige 
Rechtsorgan eine mündliche Verhandlung ansetzen, die nicht öffentlich ist.
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2.	 Bei Nichterscheinen einer Partei kann nach dem Ermessen des Gerichts 
dennoch die Verhandlung durchgeführt werden, wenn dies zwingend ge-
boten ist. Die Entscheidung kann auch in einem neu anzuberaumenden 
Termin oder durch Zustellung des Urteilstenors an die Parteien erfolgen.

3. 	 Der Vorsitzende bestimmt den Termin zur mündlichen Verhandlung und 
verfügt die Ladungen. Zu laden sind die Parteien, Zeugen und die 
Sachverständigen. Die Ladungen sollen dem zu Ladenden 48 Stunden vor 
der Verhandlung zugehen. Bei Nichterscheinen zu einer mündlichen Ver-
handlung kann eine Ordnungsstrafe nach § 20 verhängt werden.

	 In begründeten Ausnahmefällen kann der Vorsitzende nach pflichtge
mäßem Ermessen den Verfahrensbeteiligten gestatten, an der Verhandlung 
im Wege elektronischer Kommunikation teilzunehmen.

4. 	 Die Verhandlungen der Rechtsorgane sind öffentlich für Zuhörer, die den 
Vereinen der Mitgliedsverbände des DFB oder einem Vertretungs- oder 
Kontrollorgan einer Tochtergesellschaft angehören. Medienvertreter kön-
nen zugelassen werden. Während der mündlichen Verhandlung sind Film- 
und Tonaufnahmen mit Ausnahme der Verkündung des Urteilstenors nicht 
zulässig. In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere auch aus Gründen 
des Gesundheits- und Infektionsschutzes, kann die Öffentlichkeit durch 
Beschluss des Rechtsorgans ausgeschlossen werden. Zuständig für eine 
solche Entscheidung ist vor Beginn der mündlichen Verhandlung der Vor-
sitzende, nach Beginn der mündlichen Verhandlung das Rechtsorgan.

5. 	 Für eine Partei sind höchstens zwei Vertreter zugelassen. Für die Vertretung 
ist schriftliche Vollmacht erforderlich. Mitglieder von Rechtsorganen des 
DFB sind als Vertreter nicht zugelassen, wenn sie der betreffenden Rechts-
instanz angehören.

	 In Verfahren gegen Vereine oder Tochtergesellschaften wegen Zuschauer-
fehlverhaltens kann der Verein bzw. die Tochtergesellschaft dem zustän
digen Rechtsorgan vor einer mündlichen Verhandlung einen Vertreter  
eines Fanprojekts oder einer Fanclubvereinigung benennen, dem dann ein 
Anhörungs- und Stellungnahmerecht in der Verhandlung zusteht.

6. 	 Der Vorsitzende leitet die Verhandlung. Er gibt nach der Eröffnung die Be-
setzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit fest. Er ermahnt 
die Zeugen zur Wahrheit und entlässt sie bis zu ihrer Vernehmung aus dem 
Verhandlungsraum. Er vernimmt anschließend die Parteien und Zeugen 
und führt die sonstigen Beweismittel ein. Zeugen können bei Vorliegen be-
sonderer Umstände auch schriftlich oder vorab durch den Vorsitzenden 
oder ein von ihm beauftragtes Mitglied des Sportgerichts befragt werden. 
Das Vernehmungsergebnis ist in die mündliche Verhandlung einzuführen. 
Es kann auch eine telefonische Befragung oder eine Befragung per 
Videoübertragung während der Verhandlung vorgenommen werden. Bei 
Sachverständigen gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend. 

	 Die Verfahrensbeteiligten können Fragen stellen. Die Beschuldigten und 
die Parteien haben das Schlusswort.

	 Über die Verhandlung ist ein Kurzprotokoll zu führen.
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  7.	 Die Urteilsberatung ist geheim und unterliegt der Verschwiegenheits-
pflicht. An der Beratung dürfen nur die in dem Einzelfall beschließenden 
Mitglieder des Rechtsorgans sowie mit Erlaubnis des Vorsitzenden dem 
DFB zur Ausbildung zugewiesene Rechtsreferendare oder Praktikanten 
teilnehmen.

	 Stimmenthaltung ist unzulässig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. Bei Abstimmungen über Schuld- und 
Straffragen ist jedoch eine Mehrheit erforderlich.

	 In Verfahren, in denen sowohl gegen Vereine, Lizenzspieler und Vereins
mitglieder bzw. Tochtergesellschaften als auch gegen Trainer und Junioren 
verhandelt wird und daher die Besetzung der Rechtsorgane nach den 
entsprechenden Satzungsbestimmungen unterschiedlich sein muss, gilt 
das Beratungsgeheimnis als gewahrt, wenn alle beteiligten Mitglieder der 
Rechtsorgane miteinander beraten und bei den zu treffenden Entschei
dungen anwesend sind.

	 Ergeht das Urteil aufgrund mündlicher Verhandlung, ist es von allen betei-
ligten Sportrichtern, im Übrigen nur vom Vorsitzenden zu unterschreiben.

  8.	 Das Urteil ist außer im Falle von Nr. 2. Satz 2 im Anschluss an die Urteils-
beratung vom Vorsitzenden zu verkünden und kurz zu begründen. Außer-
dem wird es mit der Begründung zugestellt, sofern die Parteien hierauf 
nicht verzichten. Die Urteilsbegründung ist vom Vorsitzenden zu unter-
schreiben. Die Verkündung kann entfallen, wenn die Beratung nicht in 
angemessener Zeit nach Schluss der Verhandlung beendet werden kann 
oder andere wichtige Gründe dies angezeigt erscheinen lassen; in diesem 
Fall ist das Urteil zuzustellen.

  9.	 Entscheidungen, die dem Urteil vorausgehen, erfolgen durch Beschluss, 
der nicht selbstständig angefochten werden kann.

10.	 Die Verfahrensbeteiligten und Rechtsorgane sind an die Einhaltung von 
Fristen gebunden. Fristenversäumnis zieht Rechtsverlust eines Antrag-
stellers nach sich.

	 Alle Verfahrenshandlungen, die an Fristen gebunden und schriftlich einzu-
bringen sind, müssen postalisch, durch Telefax, durch Übersendung eines 
elektronischen Dokuments oder durch quittierte Abgabe beim DFB 
bewirkt werden. Für die fristgemäße Erbringung einer Verfahrenshandlung 
ist deren Eingang beim DFB entscheidend.

	 Soweit Verfahrensgebühren oder andere Zahlungen innerhalb einer Frist 
zu leisten sind, ist ihre rechtzeitige Absendung ausreichend. Der Nach-
weis der Rechtzeitigkeit ist durch die Vorlage ordnungsgemäßer Bank 
oder Postbelege zu erbringen.

11.	 Gegen Fristversäumnis kann einem Verfahrensbeteiligten auf seinen 
Antrag hin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden, wenn 
der Antragsteller durch einen unabwendbaren Zufall an der Einhaltung der 
Frist verhindert worden ist. Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen 
nach Wegfall des Hindernisses zu stellen.

12.	 Gegen eine Versäumung der Einspruchsfrist nach § 17 ist eine Wieder
einsetzung nicht zulässig.
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13.	 Die Mitglieder des Sportgerichts sind verpflichtet, über die im Rahmen 
ihrer Funktion erworbenen Kenntnisse, insbesondere über Beratungen 
und Ergebnisse der Sitzungen, Stillschweigen zu bewahren.

	 Sportgericht und Bundesgericht können die Öffentlichkeit bei Bedarf in 
angemessener Form über laufende oder abgeschlossene Verfahren infor-
mieren, sofern eine solche Erklärung den Grundsatz der Unschuldsver
mutung und die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen wahrt.

	 Informationen zu Entscheidungen des Kontrollausschusses oder der 
Ethik-Kommission erfolgen ausschließlich durch diese. Dies gilt auch 
dann, wenn eine Entscheidung des Kontrollausschusses oder der Ethik-
Kommission mit Zustimmung des DFB-Sportgerichts erfolgt ist.

14.	 Personen, die Opfer eines Verhaltens nach § 9 waren, haben das Recht, 
die Übersendung einer Kopie der sie betreffenden begründeten Entschei-
dung des jeweiligen Rechtsorgans zu beantragen.

§ 17

Einspruch gegen die Spielwertung

1.	 Einsprüche gegen die Wertung von Bundesspielen müssen innerhalb von 
zwei Tagen nach Ablauf des Tags, an dem das Spiel stattgefunden hat, bei 
der DFB-Zentralverwaltung schriftlich eingelegt und in kurzer Form be-
gründet werden. In besonderen Fällen kann die Fachgruppe Spielbetriebe/
DFL Deutsche Fußball Liga GmbH die Einspruchsfrist abkürzen.

	 Der Einspruch kann nur mit Zustimmung des DFB-Kontrollausschusses 
zurückgenommen werden.

	 Innerhalb der Einspruchsfrist muss die Einspruchsgebühr von € 500,00 an 
den DFB eingezahlt sein; sonst ist der Einspruch unwirksam.

	 Einspruchsberechtigt sind die Vereine bzw. Tochtergesellschaften der an 
einem Spiel beteiligten Mannschaften, bei Spielen von Verbandsmann-
schaften die jeweiligen Mitgliedsverbände.

2.	 Einsprüche gegen die Spielwertung können unter anderem mit folgender 
sachlicher Begründung erhoben werden:

	 a)	� Mitwirkung eines nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers bei der 
gegnerischen Mannschaft

		�  Nicht einsatzberechtigt ist insbesondere ein Spieler, der nicht auf der 
von der DFL herausgegebenen Spielberechtigungsliste der Lizenz
spieler-Mannschaft, auf der Spielberechtigungsliste für die 3. Liga, der 
Frauen-Bundesliga, der 2. Frauen-Bundesliga, der Futsal-Bundesliga 
oder der DFB-Nachwuchsligen aufgeführt ist. 

		  ��Wird ein Spieler, der auf der Spielberechtigungsliste steht, nicht innerhalb 
der nach den Bestimmungen vorgesehenen Frist auf dem Spiel
berichtsbogen eingetragen, entscheiden im Einzelfall die Rechtsinstanzen 
des DFB über die Spielwertung oder darüber, ob lediglich eine andere 
Maßnahme angemessen ist. § 12b) der DFB-Spielordnung bleibt unbe-
rührt.
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b)	 Schwächung der eigenen Mannschaft durch einen während des Spiels 
eingetretenen Umstand, der unabwendbar war und nicht mit dem Spiel 
und einer dabei erlittenen Verletzung im Zusammenhang steht.

c)	 Regelverstoß des Schiedsrichters, wenn der Regelverstoß die Spiel-
wertung als verloren oder unentschieden mit hoher Wahrscheinlichkeit 
beeinflusst hat.

d)	 Spielmanipulation

	 In Abänderung von Nr. 1. ist der Einspruch innerhalb von zwei Tagen 
nach Kenntnis von Tatsachen, die einen hinreichenden Tatverdacht 
ergeben, spätestens jedoch bis zum Vortag des viertletzten Spieltags 
einzulegen. Die nachträgliche Erlangung der Kenntnis weiterer Tatsachen 
oder neuer Beweismittel setzt keine neue Frist in Gang.

	 Für die letzten vier Spieltage der jeweiligen Spielklasse verbleibt es bei 
der Frist des § 17 Nr. 1. Auf Spielwiederholung abzielende Einsprüche 
sind in diesen Fällen nicht mehr zulässig.

3.	 Über den Einspruch entscheidet in erster Instanz das Sportgericht, als 
Berufungsinstanz das Bundesgericht. Für die Berufung gilt Nr. 1., Ab- 
satz 2 und 3 entsprechend, mit der Maßgabe, dass die Berufungsgebühr  
€ 1.000,00 beträgt.

4. 	� War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das 
Spiel für die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, 
mit 0:2 verloren und für den Gegner mit 2:0 gewonnen zu werten, es sei 
denn, das Spiel war nach dem Einsatz des nicht spiel- oder einsatzberech-
tigten Spielers noch nicht durch den Schiedsrichter fortgesetzt. In diesem 
Fall bleibt die Spielwertung bestehen. Nr. 2. a), Absatz 3 bleibt unberührt. 
Bei Spielen der Futsal-Bundesliga gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, 
dass das Spiel mit 0:5 verloren bzw. für den Gegner gewonnen zu werten ist.

5.	 Wird auf Spielwiederholung erkannt, ist das Spiel grundsätzlich am gleichen 
Ort neu auszutragen.

§ 17a

Einspruch bei Spielmanipulationen

1.	 Ein Einspruch gegen die Spielwertung ist zusätzlich zu Sanktionen mit der 
Begründung statthaft, dass eine Spielmanipulation vorliegt, die das Spiel-
ergebnis beeinflusst hat (§ 17 Nr. 2., Buchstabe e); der Einspruchsberech-
tigte hat den Nachweis der Spielmanipulation zu führen. 

2.	 Bei einem infolge nachgewiesener, ergebnisbeeinflussender Manipulation 
begründeten Einspruch gegen eine Spielwertung (§ 17 Nr. 2., Buchstabe e) 
kann entweder auf Spielwiederholung oder Spielwertung entsprechend  
§ 17 Nr. 5. der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB, § 12b Nr. 2. der 
Spielordnung des DFB erkannt werden. Hat die Manipulation ausschließ-
lich auf die Höhe des Spielergebnisses, jedoch nicht auf den Ausgang des 
Spiels Einfluss, so führt dies in der Regel nicht zu einer Spielwiederholung 
oder Spielwertung. § 10 Nr. 3. bleibt unberührt.
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§ 18
Verfahren bei Nichtaustragung eines Bundesspiels  
(Verzicht, Nichtantreten, verspätetes Antreten, Spielabbruch)
1.	 Der Verzicht auf ein Bundesspiel durch einen Teilnehmer ist ausgeschlossen.
2.	 Wer schuldhaft zu einem Bundesspiel nicht antritt, ist Verlierer, sein Gegner 

Sieger des Bundesspiels. Das Spiel wird mit 2:0-Toren für den Sieger 
gewertet. Das Nichtantreten kann nicht damit entschuldigt werden, dass 
der Nichtantretende vorbringt, unter Benutzung nicht öffentlicher Verkehrs-
mittel angereist und dabei durch Unfall aufgehalten worden zu sein.

	 In einem Wettbewerb, der nach dem Pokalsystem mit Hin- und Rückspiel 
durchgeführt wird, scheidet eine schuldhaft nicht angetretene Mannschaft 
in jedem Fall aus; der Spielgegner ist qualifiziert.

3.	 Tritt eine Mannschaft zu einem Spiel nicht rechtzeitig an, so hat der Gegner 
die Pflicht, bis zu 45 Minuten zu warten. Nach Ablauf dieser Zeit ist er 
berechtigt, das Spiel nicht auszutragen. Das Spiel wird für die säumige 
Mannschaft mit einem Torverhältnis von 0:2 als verloren gewertet. Außer-
dem kann das Sportgericht gegen den säumigen Verein bzw. die säumige 
Tochtergesellschaft auf eine Geldstrafe und Ersatzleistung zugunsten des 
Gegners für entstandene Unkosten – insbesondere Reise-, Reklame-, 
Schiedsrichter- und Platzkosten – erkennen. Wird das Spiel gleichwohl 
nach Ablauf dieser 45 Minuten noch ausgetragen, so wird es entsprechend 
seinem Ausgang gewertet.

	 Fällt ein Spiel aus, weil eine Mannschaft durch höhere Gewalt an der Aus-
tragung gehindert ist, so ist es vom Spielleiter neu anzusetzen. Ob höhere 
Gewalt vorlag, entscheidet im Zweifelsfall das Sportgericht.

4.	 Wird ein Bundesspiel ohne Verschulden beider Mannschaften vorzeitig ab-
gebrochen, so ist es an demselben Ort zu wiederholen. Trifft eine Mann-
schaft oder ihren Verein oder beide Vereine ein Verschulden an dem 
Spielabbruch, ist das Spiel dem oder den Schuldigen mit 0:2-Toren für 
verloren, dem Unschuldigen mit 2:0-Toren für gewonnen zu werten. Hat  
der Unschuldige im Zeitpunkt des Abbruchs ein günstigeres Ergebnis er-
zielt, so wird dieses Ergebnis gewertet. Dies gilt entsprechend, wenn eine 
Tochtergesellschaft beteiligt ist.

5.	 Ist ein auf dem Spielfeld verlorenes Spiel für den Verlierer nachträglich 
rechtskräftig als gewonnen gewertet worden, so wird als Spielergebnis 2:0 
eingesetzt. Gleiches gilt, wenn ein unentschiedenes Spiel für eine Mann-
schaft als gewonnen und die andere als verloren gewertet wird. Ist ein Ver-
ein oder eine Tochtergesellschaft gesperrt und damit gehindert, angesetzte 
Spiele auszutragen, so werden die dadurch ausfallenden Spiele für den 
Verein bzw. die Tochtergesellschaft als mit 0:2 verloren gewertet.

6.	 Die Entscheidung über die Spielwertung treffen die Rechtsorgane des DFB. 
Wird auf Spielwiederholung gemäß § 17 Nr. 2 c) erkannt, wird die rechts-
kräftige Entscheidung zur abschließenden Beurteilung der FIFA vorgelegt.

7.	� Bei Spielen der Futsal-Bundesliga gelten die Nrn. 1. – 6. entsprechend mit 
der Maßgabe, dass das Spiel mit 0:5 verloren bzw. für den Gegner 
gewonnen zu werten ist.
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§ 19
Befangenheit von Richtern
1.	 Ein Mitglied eines Rechtsorgans darf in einem Verfahren nicht mitwirken, an 

dem es selbst oder sein Verein unmittelbar beteiligt ist oder wenn es sich 
für befangen hält und das Rechtsorgan ohne Beteiligung des betreffenden 
Mitglieds entsprechend beschließt.

2.	 Über Ablehnungen entscheidet das Rechtsorgan gleichermaßen. Eine Be-
schwerde gegen diese Entscheidung ist nicht zulässig.

§ 20
Sitzungsordnung
Zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei mündlichen Verhandlungen können 
vom Vorsitzenden Ordnungsstrafen verhängt werden. Diese können in Ver
warnungen, Verweisen, Geldstrafen oder Ausschluss von der mündlichen 
Verhandlung bestehen. Beschwerden hiergegen sind nicht zulässig.

§ 21
Einstweilige Verfügungen
Der Vorsitzende eines Rechtsorgans ist berechtigt, im Rahmen der Zuständig-
keit seines Organs schriftlich begründete einstweilige Verfügungen zu erlas-
sen, soweit dies zur Aufrechterhaltung eines geordneten Rechtswesens oder 
der sportlichen Disziplin notwendig erscheint. Gegen die einstweilige Ver
fügung ist innerhalb einer Frist von einer Woche Widerspruch zulässig, über 
den das jeweilige Rechtsorgan entscheidet.
Die vorbezeichneten Entscheidungen können ohne mündliche Verhandlung 
ergehen. Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 22
Eidesstattliche und ehrenwörtliche Erklärungen
Eidesstattliche und ehrenwörtliche Erklärungen sind als Beweismittel unzulässig.

§ 23
Rechtsmittelbelehrung
Jede Entscheidung eines Rechtsorgans muss eine Rechtsmittelbelehrung 
oder den Hinweis enthalten, dass ein Rechtsmittel nicht zulässig ist. In der 
Rechtsmittelbelehrung sind die Art des Rechtsmittels, die Rechtsmittelfrist 
und die Stelle für die Einreichung des Rechtsmittels anzugeben. Bei fehlender 
oder unvollständiger Belehrung wird die Entscheidung erst nach Ablauf von 
drei Monaten ab Verkündung oder mangels Verkündung ab Zustellung unan-
fechtbar.

§ 24
Berufung

1. Gegen die Urteile des Sportgerichts, die nicht vom Einzelrichter erlassen 
sind, ist die Berufung zum Bundesgericht zulässig. 
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2. 	 In Doping-Fällen gemäß §§ 6, 8 ff., die einen internationalen Athleten bzw. 
Spieler im Sinn von Art. 13.2.1 NADA-Code betreffen, oder in Fällen, in 
denen Spieler auf internationaler Ebene beteiligt sind, kann die Entschei-
dung des Sportgerichts letztinstanzlich ausschließlich vor dem CAS ange-
fochten werden. 

§ 25

Einlegung der Berufung

1.	 Die Berufung ist innerhalb einer Woche nach Verkündung oder mangels 
Verkündung nach Zustellung des angefochtenen Urteils schriftlich beim 
Bundesgericht einzulegen. Sie ist spätestens innerhalb von zwei Wochen 
nach Zustellung der schriftlichen Urteilsbegründung schriftlich zu begrün-
den. Der Vorsitzende kann auf Antrag für die Begründung eine weitere Frist 
von zwei Wochen einräumen. In dringenden Fällen kann die erste Instanz 
die Berufungsfrist und die Berufungsbegründungsfrist bis auf 24 Stunden 
(Eingang beim DFB) abkürzen. Entsprechendes gilt für die Anberaumung 
einer Berufungsverhandlung. Fernmündliche und fernschriftliche Ladungen 
sind zulässig.

2. 	 Die Einlegung der Berufung zum CAS im Sinn des § 24 Nr. 2. richtet sich 
nach den Bestimmungen des CAS-Code.

3. 	 Versäumnis der Frist zur Einlegung oder zur Begründung des Rechtsmittels 
hat dessen Verwerfung zur Folge.

§ 26

1.	 Zur Einlegung der Berufung sind die Betroffenen und der Kontrollaus-
schuss bzw. die Ethik-Kommission sowie das Präsidium des DFB be
rechtigt, letzteres jedoch nur, wenn es Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer 
Entscheidung des DFB-Sportgerichts hat.

	 Sonderbestimmungen bleiben unberührt.

2.	 Das Recht zur Berufung haben auch zunächst nicht am Verfahren beteiligte 
Mitgliedsverbände, ihre Vereine sowie deren Einzelmitglieder und Tochter-
gesellschaften und Spieler, die ein unmittelbares berechtigtes Interesse an 
der Entscheidung nachweisen.

3. 	 Personen, die Opfer eines Verhaltens nach § 9 waren, haben das Recht, 
gegen die sie betreffenden Entscheidungen des Sportgerichts gemäß den 
Vorschriften dieser Ordnung Berufung einzulegen und in Berufungsver
fahren als Partei mitzuwirken.

§ 27

Die Berufung kann sich auch gegen einzelne Teile des Urteils oder nur gegen 
das Strafmaß richten, jedoch nicht allein gegen die Kosten- und Gebühren
entscheidung. Einer Nachprüfung unterliegt das Urteil nur insoweit, als es 
angefochten ist.
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§ 28

Verbot der Schlechterstellung

Legt ein von einem Urteil Betroffener Berufung ein, so kann das Bundesgericht 
auf seine Berufung hin weder eine höhere Strafe aussprechen noch eine 
Entscheidung fällen, die dem Berufungskläger Nachteile gegenüber der an
gefochtenen Entscheidung bringen würde.

§ 29

Wirksamkeit der Entscheidungen

1.	 Die rechtzeitige Einleitung eines Berufungsverfahrens hindert die Wirksam-
keit der erstinstanzlichen Entscheidung, es sei denn, die Vorinstanz hat die 
sofortige Wirksamkeit ihrer Entscheidung aus Gründen sportlicher Disziplin 
oder überwiegender Interessen des DFB angeordnet.

2.	� Sperrstrafen und Aufenthaltsverbote, die das Sportgericht gemäß §§ 1 Nr. 4.,  
6, 6a, 8, 8a – 8h und 9 verhängt hat, sowie Aufenthaltsverbote und Sperren 
auf der Grundlage von § 33 Nr. 3 c) und d) der DFB-Ausbildungsordnung 
sind ohne besondere Anordnung sofort wirksam.

3.	 Entscheidungen der Rechtsorgane werden mit ihrer Rechtskraft wirksam. 

	 Erstinstanzliche Entscheidungen werden rechtskräftig,

a)	 wenn Rechtsmittel nicht zulässig sind, mit ihrer Verkündung, mangels 
Verkündung mit ihrer Zustellung,

b)	 wenn Rechtsmittel zulässig sind und diese nicht oder nicht rechtzeitig 
eingelegt werden, mit Ablauf der Rechtsmittelfrist oder mit dem Verzicht 
auf Rechtsmittel.

	 Entscheidungen des Bundesgerichts werden mit ihrer Verkündung, 
mangels Verkündung mit ihrer Zustellung rechtswirksam.

4.	 Legt ein Betroffener ein Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig ein, so gilt 
dies als Unterwerfung unter die erstinstanzliche Entscheidung.

§ 30

Beschwerde

1.	 Gegen Beschlüsse des Sportgerichts, die über sein Verfahren abschlie-
ßend entscheiden, ist die Beschwerde beim Bundesgericht zulässig. 

2.	 Für Beschwerden, über die das Bundesgericht zu entscheiden hat, gelten 
die Bestimmungen über die Berufung entsprechend, soweit nicht im 
Einzelfall etwas anderes bestimmt ist; über sie kann ohne mündliche 
Verhandlung entschieden werden.

3.	 Die verfahrensmäßige Behandlung anderer in der Satzung und den 
Ordnungen vorgesehener Beschwerden richtet sich gleichermaßen nach 
den Bestimmungen über die Berufung.
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§ 31

Verwaltungsbeschwerde

1.	 Gegen Verwaltungsentscheidungen des DFB e.V. nach § 43 Nr. 4. b) der 
Satzung sowie der DFB GmbH & Co. KG und der DFB Schiri GmbH, soweit 
diese vom DFB e.V. übertragene Aufgaben und Zuständigkeiten betreffen, 
kann innerhalb von einer Woche nach Bekanntgabe der letzten Verwaltungs-
entscheidung im Widerspruchsverfahren nach Nr. 4. schriftlich Verwal-
tungsbeschwerde zum Bundesgericht eingelegt werden. Die Verwaltungs-
beschwerde ist zu begründen.

2.	 Zur Einlegung der Verwaltungsbeschwerde ist nur ein von der Entschei-
dung Betroffener berechtigt.

3.	 Soweit die Verwaltungsentscheidung rechtswidrig und der Betroffene in 
seinen Rechten verletzt ist, hebt das Bundesgericht die Entscheidung auf. 
Das Bundesgericht kann bei Spruchreife in der Sache selbst entscheiden. 
Trifft das Bundesgericht keine eigene Entscheidung in der Sache selbst, 
verweist es die Sache an die zuständige Verwaltungsstelle zurück, die 
unter Beachtung der Rechtsauffassung des Bundesgerichts erneut ent-
scheidet.

4.	 Vor Einlegung der Verwaltungsbeschwerde sind Rechtmäßigkeit und 
Zweckmäßigkeit der Entscheidung in einem Widerspruchsverfahren nach-
zuprüfen. Der Widerspruch ist innerhalb von einer Woche nach Bekannt
gabe der Entscheidung bei der erlassenen Verwaltungsstelle schriftlich 
einzulegen und zu begründen.

	 Hilft eine Verwaltungsstelle des DFB e.V. dem Widerspruch nicht ab, kann 
der Betroffene innerhalb von einer Woche nach Bekanntgabe schriftlich 
Beschwerde beim Präsidium des DFB e.V. einlegen. Hilft eine Verwaltungs-
stelle der DFB GmbH & Co. KG oder der DFB Schiri GmbH dem Wider-
spruch nicht ab, kann der Betroffene innerhalb von einer Woche nach Be-
kanntgabe schriftlich Beschwerde bei dem hierfür zuständigen Gremium 
der DFB GmbH & Co. KG bzw. der DFB Schiri GmbH einlegen, soweit  
sich das Präsidium des DFB e.V. die Aufgabenwahrnehmung nicht durch 
entsprechenden Beschluss vorbehalten hat. Das Präsidium des DFB e.V. 
bzw. das zuständige Gremium der DFB GmbH Co. KG oder der DFB Schiri 
GmbH entscheidet im Widerspruchsverfahren als letzte Instanz. Das Präsi-
dium des DFB e.V. bzw. das zuständige Gremium der DFB GmbH & Co. KG 
bzw. der DFB Schiri GmbH kann die Zuständigkeit auf ein einzelnes Mit-
glied des jeweiligen Gremiums übertragen.

	 Gegen Verwaltungsentscheidungen des Präsidiums des DFB e.V. sowie 
des für Entscheidungen nach den vorgenannten Absätzen zuständigen 
Gremiums der DFB & Co. KG bzw. der DFB Schiri GmbH ist die Ver
waltungsbeschwerde sofort zulässig.

5.	 Eines Widerspruchsverfahrens nach Nr. 4. bedarf es nicht, sofern in der 
Satzung oder den Ordnungen des DFB e.V. oder den Regularien der DFB 
GmbH & Co. KG spezielle Beschwerdeverfahren für das Begehren des 
Betroffenen geregelt sind. In diesen Fällen kann der Betroffene unmittelbar 
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nach Abschluss des speziellen Beschwerdeverfahrens innerhalb von einer 
Woche nach Bekanntgabe der letzten Verwaltungsentscheidung schriftlich 
Verwaltungsbeschwerde gegen die abschließende Entscheidung der Ver-
waltungsstelle beim Bundesgericht einlegen.

6.	 Im Widerspruchsverfahren kann das für Entscheidungen gemäß Nr. 4. zu-
ständige Gremium bzw. Gremiumsmitglied in jeder Lage des Verfahrens 
unmittelbar die Entscheidung des Bundesgerichts beantragen, wenn dies 
aus Zeitgründen oder wegen der besonderen Bedeutung der Angelegen-
heit notwendig erscheint oder es ausschließlich um Rechtsfragen geht.  
In diesem Fall leitet das zuständige Gremium bzw. Gremiumsmitglied die 
Unterlagen an das Bundesgericht weiter. Soweit die Weiterleitung durch 
das Präsidium des DFB e.V. oder ein Mitglied dieses Gremiums vorge
nommen wird, erfolgt diese über den Kontrollausschuss, der einen Antrag 
des Verbands zu stellen hat. Soweit die Weiterleitung durch das zuständige 
Gremium der DFB GmbH & Co. KG bzw. der DFB Schiri GmbH oder ein 
Mitglied dieses Gremiums vorgenommen wird, hat die DFB GmbH & Co. 
KG bzw. die DFB Schiri GmbH selbst einen entsprechenden Antrag zu 
stellen.

7.	 In dringenden Fällen kann die jeweils zuständige Stelle die Fristen nach 
den Nrn. 1., 3. und 4. bis auf 24 Stunden abkürzen.

§ 32

Wiederaufnahme von Verfahren

1.	 Ein Rechtsorgan kann ein von ihm durchgeführtes und durch rechtskräftige 
Entscheidung abgeschlossenes Verfahren wieder aufnehmen, wenn neue, 
bisher unbekannte Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht oder bei 
Offizialverfahren dem Rechtsorgan bekannt werden. Ein Antrag auf Wieder
aufnahme des Verfahrens kann von einer Partei, einem Bestraften, dem 
Kontrollausschuss, der Ethik-Kommission oder dem Präsidium des DFB 
gestellt werden. Über den Antrag entscheidet das Rechtsorgan, das über 
den Fall rechtskräftig entschieden hat, durch Beschluss.

2.	 Der Antrag kann nur innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis der Wieder-
aufnahmegründe, höchstens jedoch zwei Jahre nach Rechtskraft der 
betreffenden Entscheidung gestellt werden. Im Falle des § 17 Nr. 2., Buch-
stabe e) ist eine Wiederaufnahme mit dem Ziel der Spielwiederholung nur 
bis zum Vortag des viertletzten Spieltages und eine Wiederaufnahme mit 
dem Ziel der Spielwertung nur bis zum Ablauf des letzten Spieltages der 
Spielzeit, in der das betreffende Spiel stattgefunden hat, zulässig.

3.	 Auf begründeten Antrag des Vereins bzw. der Tochtergesellschaft kann die 
Höhe einer Geldstrafe in Verfahren gegen Vereine bzw. Tochtergesell
schaften wegen Zuschauerfehlverhaltens innerhalb von einem Jahr nach 
der rechtskräftigen Entscheidung reduziert werden, wenn der Verein bzw. die 
Tochtergesellschaft nachweislich nachträglich Täter identifizieren konnte 
oder wenn ein oder mehrere zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entschei-
dung bereits identifizierte Täter sich nachfolgend beweisbar in besonders 



49

Rechts- und Verfahrensordnung

anerkennenswerter Weise ehrenamtlich im Sport oder in Sozialprojekten 
engagiert haben. Über den Antrag entscheidet das Rechtsorgan, das über 
den Fall rechtskräftig entschieden hat, nach Anhörung des Kontrollaus-
schusses durch Beschluss.

§ 33

Vorsitzender

Vorsitzender im Sinne dieser Ordnung ist der Vorsitzende des zuständigen 
Rechtsorgans, im Falle seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende. 
Sind beide an der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Ordnung ver
hindert, so bestimmt der Vorsitzende bzw. der stellvertretende Vorsitzende ein 
anderes Mitglied seines Rechtsorgans zur Wahrnehmung dieser Aufgaben.

§ 34

Verwendung der Geldstrafen

Die verhängten Geldstrafen werden für gemeinnützige Zwecke des DFB oder 
seiner Mitgliedsverbände verwendet.

§ 35

Gebühren und Kosten

Jede Entscheidung, die eine Instanz abschließt, muss einen Ausspruch über 
die Kosten enthalten und, wenn Gebühren zu erheben waren, auch hierüber.

§ 36

Gebühren

1.	 Wird ein Verfahren vor den Rechtsorganen anhängig gemacht, so sind an 
den DFB Gebühren zu zahlen. Der Zahlungsnachweis ist innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen zu führen. Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb dieser 
Frist und einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden Nachfrist, so wird  
das erstinstanzliche Verfahren durch unanfechtbaren Beschluss eingestellt 
oder das Rechtsmittel verworfen. Der DFB ist von der Gebührenpflicht 
befreit.

2.	 Die Gebühren betragen:

a)	 in Verfahren der Lizenzligen und des DFB-Vereinspokals der Herren

	 vor dem Sportgericht	 € 300,00

	 vor dem Bundesgericht	 € 500,00

b)	 in den übrigen Verfahren

	 vor dem Sportgericht	 € 150,00

	 vor dem Bundesgericht	 € 300,00

3.	 Unterliegt die gebührenpflichtige Partei, so sind die Gebühren verfallen; 
obsiegt sie ganz oder teilweise, so sind die Gebühren entsprechend zu 
erstatten. Eine Verrechnung mit den Kosten findet nicht statt.
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§ 37

Kosten

1.	 Die Kosten eines Verfahrens trägt in der Regel die bestrafte oder unter
liegende Partei.

2.	 Ist ein Verfahren von einer DFB- oder Verbandsinstanz eingeleitet, so trägt 
im Falle der Einstellung oder des Freispruchs der DFB bzw. der Verband die 
Kosten.

3.	 Die Rechtsorgane können nach ihrem Ermessen eine andere Kostenent-
scheidung fällen.

4.	 § 5 Nr. 3. Abs.1 und Nr. 4. gelten sinngemäß.

§ 38

1.	 Geladene Zeugen und Sachverständige jeder Partei haben Anspruch auf 
Kostenerstattung für Fahrt und andere Auslagen nach den Bestimmungen 
der Finanzordnung des DFB.

2.	 Die von den Rechtsinstanzen geladenen Zeugen und Sachverständigen 
haben Anspruch auf Erstattung des nachgewiesenen Verdienstausfalls. Es 
gelten die Obergrenzen des Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen 
und Sachverständigen. Über die Höhe entscheidet der Vorsitzende der 
damit befassten Instanz.

3.	 Auslagen der Parteien (insbesondere Anwaltsgebühren) werden nicht er-
stattet.

§ 39

Vollziehung von Entscheidungen

1.	 Entscheidungen der Rechtsorgane werden von der DFB-Zentralverwaltung 
vollzogen. § 10 Nr. 2. gilt entsprechend, wenn der Betroffene nicht zivil-
rechtlich in Anspruch genommen wird.

2.	 Entscheidungen der Rechtsorgane des Deutschen Fußball-Bundes und 
seiner Mitgliedsverbände sind für letztere und deren Mitgliedsvereine sowie 
deren Tochtergesellschaften verbindlich.

§ 40

Zeitpunkt der Wirksamkeit

Die vorstehende Fassung der Rechts- und Verfahrensordnung ist am 19. De-
zember 2025 in Kraft getreten.

Änderungen und Ergänzungen dieser Rechts- und Verfahrensordnung sind in 
den Offiziellen Mitteilungen des DFB zu veröffentlichen, um von diesem Zeit-
punkt an wirksam zu werden.
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TEIL B: REGELUNGEN ZU VERFAHREN  
DER DFB-ETHIK-KOMMISSION

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 41

Anwendbarkeit der allgemeinen Regelungen
Die allgemeinen Regelungen der DFB-Satzung und der Rechts- und Verfahrens
ordnung in ihrer jeweils aktuellen Fassung finden auf Verfahren der Ethik- 
Kommission entsprechend Anwendung, es sei denn die Regelungen dieses 
Unterabschnitts beinhalten spezifischere Vorgaben. In diesem Fall haben die 
spezifischeren Vorgaben dieses Unterabschnitts Vorrang.

§ 42
Unabhängigkeit
Die Mitglieder der Ethik-Kommission sind in der Untersuchungsführung und 
bei ihren Entscheidungen unabhängig. Sie sind an die Vorschriften der Satzung, 
der Rechts- und Verfahrensordnung, des Ethik-Kodexes und der sonstigen 
Ordnungen des DFB gebunden.

§ 43
Besorgnis der Befangenheit von Kommissionsmitgliedern
Für die Mitglieder der Ethik-Kommission gilt die Regelung über die Befangen-
heit von Richtern in § 19 analog.

§ 44
Vertraulichkeit
Die Sitzungen der Ethik-Kommission sind vertraulich. Die Mitglieder der Ethik-
Kommission sind verpflichtet, über die im Rahmen ihrer Funktion erworbenen 
Kenntnisse, insbesondere über Beratungen und Ergebnisse der Sitzungen, 
Stillschweigen zu bewahren.
Die Ethik-Kommission kann die Öffentlichkeit bei Bedarf in angemessener 
Form über laufende oder abgeschlossene Verfahren informieren oder solche 
bestätigen und falsche Informationen oder Gerüchte richtigstellen, sofern eine 
solche Erklärung dem Grundsatz der Unschuldsvermutung genügt und die 
Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen wahrt.
Informationen zu Entscheidungen der Ethik-Kommission erfolgen ausschließ-
lich durch die Ethik-Kommission. Dies gilt auch dann, wenn eine Entscheidung 
der Ethik-Kommission mit Zustimmung des DFB-Sportgerichts erfolgt ist.

§ 45
Beweisführung
Es können Beweismittel jeder Art eingereicht und der Beurteilung zugrunde 
gelegt werden. Beweismittel sind insbesondere:
a)	 Dokumente (auch elektronisch),
b)	 Aussagen der Parteien,
c)	 Aussagen von Zeugen,
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d)	 Ton- und Bildaufzeichnungen,

e)	 Gutachten,

f)	 sämtliche weiteren sachdienlichen Beweismittel.

Zurückgewiesen werden Beweismittel, die durch Mittel oder über Wege be-
schafft wurden, die die Menschenwürde verletzen, durch strafbares Verhalten 
erlangt wurden oder offensichtlich unerheblich sind. Dem Antragsteller wird 
die Ablehnung eines Beweisantrags mit kurzer Begründung mitgeteilt. Die 
Ablehnung ist nicht anfechtbar.

§ 46

Datenschutzrechtliche Bestimmungen

Die Mitglieder und Beschäftigten der Ethik-Kommission verpflichten sich zu 
einer besonderen Vertraulichkeit und zum besonderen Schutz von personen-
bezogenen Daten, die im Rahmen der Verfahren verarbeitet werden.

Zur Erfüllung der Aufgaben und im Rahmen des Zwecks verarbeitet die Ethik-
Kommission die hierfür erforderlichen personenbezogenen Daten nach den 
Maßgaben der Datenschutzgrundverordnung. Die Ethik-Kommission unter-
liegt zudem den geltenden internen Richtlinien zum Datenschutz und der 
Informationssicherheit des DFB. Alle Mitglieder der Ethik-Kommission werden 
zur Vertraulichkeit verpflichtet. Die Vertraulichkeit gilt auch nach Beendigung 
der Tätigkeit für die Ethik-Kommission weiter.

Den Mitgliedern der Ethik-Kommission zur Beratung überlassene physische 
Unterlagen sind unmittelbar nach der Erledigung an den DFB zurückzugeben.

Die Ethik-Kommission kann den konkreten Umgang mit den Daten in einer 
Richtlinie regeln. Die Richtlinie ist mit dem Datenschutzbeauftragten des DFB 
abzustimmen.

II. Ablauf des Untersuchungsverfahrens

§ 47

Einleitung des Verfahrens

Die Ethik-Kommission kann Vorgänge auf Anzeige oder von sich aus aufneh-
men. Alle Eingänge werden zunächst der Geschäftsstelle zugeleitet. Die Vor-
gänge werden dort aktenmäßig erfasst. Die Einleitung eines Verfahrens ist 
durch einen Aktenvermerk, in dem der Tatverdacht bzw. der Tatvorwurf fest
zuhalten ist, zu dokumentieren.

Hinweise können bei den Mitgliedern der Ethik-Kommission direkt, der Ge-
schäftsstelle der Ethik-Kommission oder bei der externen Ombudsstelle er
folgen.

Das weitere Vorgehen wird in Absprache mit den Kommissionsmitgliedern auf 
Vorschlag des Vorsitzenden und des Geschäftsstellenleiters abgestimmt.
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§ 48

Informationspflichten

Sofern eine Gefährdung von Untersuchungszweck, Hinweisgeber oder mög
lichen Opfern nicht entgegensteht, ist der Betroffene über das Untersuchungs-
verfahren unter Darlegung des Vorwurfs unverzüglich zu benachrichtigen.

Der Betroffene wird zudem darüber unterrichtet, dass er sich jederzeit zu den 
gegen ihn erhobenen Verdachtsmomenten äußern und notwendige Informa
tionen beibringen kann.

§ 49

Dokumentationspflichten

Über das Ergebnis jeder Sitzung wird eine Niederschrift gefertigt, die nach 
Freigabe durch den Vorsitzenden an die Mitglieder der Ethik-Kommission  
und bei Bedarf auch an den Compliance-Beauftragten des DFB versandt wird. 
Die außerhalb von Sitzungen gefassten Beschlüsse sind gleichermaßen zu 
protokollieren und zu versenden.

§ 50

Untersuchungsmöglichkeiten/Beweismittel

Zur Erforschung des Sachverhalts ist die Ethik-Kommission berechtigt, in allen 
Stufen des Verfahrens die erforderlichen Informationen einzuholen, alle 
relevanten schriftlichen oder elektronischen Unterlagen anzufordern und sich 
hierfür auch der Hilfe der Organe und Mitarbeiter des DFB zu bedienen.

Die Ethik-Kommission kann Untersuchungen durch das gesamte Gremium 
oder einzelne dazu von der Kommission beauftragte Mitglieder als Bericht
erstatter führen.

Die Ethik-Kommission untersucht hierbei gleichermaßen die belastenden und 
entlastenden Umstände.

Die Ethik-Kommission kann im Rahmen des Untersuchungsverfahrens eine 
Stellungnahme des DFB einholen, Betroffene und Zeugen befragen sowie 
Unterlagen oder sonstige Beweismittel einsehen.

Während einer Untersuchung können mündliche Zeugenaussagen auch tele-
fonisch oder über Video erfolgen.

Die Ethik-Kommission würdigt die Beweise nach freiem Ermessen. Die Mit
glieder der Ethik-Kommission beurteilen und entscheiden auf der Grundlage 
ihrer hinreichenden Überzeugung.

Der Ethik-Kommission steht es frei, externe Spezialisten zur Unterstützung der 
Untersuchungen heranzuziehen. Im Fall einer externen Beauftragung werden 
die Aufträge der Ethik-Kommission durch den Compliance-Beauftragten 
beauftragt. Im Rahmen der Haushaltserstellung wird der Ethik-Kommission ein 
Budget zur Aufgabenerfüllung eingeräumt. Der Budgetansatz sowie darüber 
hinausgehende weitere Beauftragungen werden durch den DFB-Vorstand 
freigegeben.



54

Re
ch

ts
- 

un
d 

Ve
rf

ah
re

ns
or

dn
un

g

§ 51

Rechtliches Gehör

Vor der Feststellung eines Verstoßes ist dem Betroffenen durch die Ethik-
Kommission rechtliches Gehör und nach Antrag eines bevollmächtigten 
Rechtsanwalts Akteneinsicht zu gewähren.

III. Abschluss des Untersuchungsverfahrens

§ 52

Allgemeines

Die Ethik-Kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens drei ihrer Mit
glieder vertreten sind. Entscheidungen der Ethik-Kommission werden mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefällt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Die Entscheidungsfindung erfolgt grundsätzlich in einer Präsenzsitzung. Sie 
kann aber auch ganz oder teilweise virtuell (Videotelefonie, Telefonkonferenz 
etc., einschließlich virtueller Zuschaltung einzelner Mitglieder) erfolgen.

§ 53

Entscheidungsmöglichkeiten der Ethik-Kommission

1.	 Die Ethik-Kommission stellt das Verfahren ein, wenn kein Verstoß gegen 
Regularien des DFB festgestellt werden konnte, eine Zuständigkeit der 
Ethik-Kommission nicht gegeben ist oder der Betroffene nicht mehr der 
Sportgerichtsbarkeit unterliegt. Ist die Ethik-Kommission unzuständig, 
kann sie das Verfahren an den zuständigen Mitgliedsverband abgeben.

2.	 In geeigneten Fällen und bei einem nur geringfügigen Verstoß gegen Regu-
larien des DFB kann die Ethik-Kommission das Verfahren einstellen. Sie 
kann die Einstellungs-Entscheidung mit einem Hinweis verbinden, dass 
das festgestellte Verhalten verboten ist und im Wiederholungsfall eine 
Anklageerhebung erfolgen kann. Darüber hinaus kann die Einstellungs-
Entscheidung mit Zustimmung des Betroffenen unter Bedingungen und 
Auflagen erfolgen.

	 In allen anderen Fällen bedarf eine Einstellung durch die Ethik-Kommission 
der Zustimmung des Sportgerichts.

3.	 Die Ethik-Kommission stellt Anträge zum Sportgericht gemäß § 46a der 
Satzung, soweit der Betroffene der Sportgerichtsbarkeit des DFB unterliegt 
und keine Einstellung des Verfahrens nach den Nrn. 1 und 2 erfolgt.

4.	 Bei Verstößen von Mitarbeitern der Zentralverwaltung erfolgt die Vorlage an 
den DFB als Arbeitgeber gemäß § 46a der Satzung.

5.	 In anderen Fällen des § 46a der Satzung kann die Ethik-Kommission eine 
Stellungnahme abgeben.
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§ 54

Unterrichtung der Verfahrensbeteiligten

Die Verfahrensbeteiligten (insbesondere Betroffener, Anzeigeerstatter, DFB) 
sind nach Abschluss der Untersuchung unverzüglich über das Ergebnis der 
Untersuchung und die Entscheidung der Ethik-Kommission zu unterrichten. 
Inhalt und Umfang der Information liegen im Ermessen der Ethik-Kommission.
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ANHANG

Richtlinie für die Arbeit des  
DFB-Kontrollausschusses in sportgerichtlichen Verfahren  

gegen Vereine und Kapitalgesellschaften

1.	 Ausgangspunkt
	 Gewalt, rassistische oder diskriminierende Äußerungen oder grob unsport-

liche Verunglimpfungen stellen ebenso wie der Einsatz von Pyrotechnik 
schwerwiegende Verstöße gegen die Verbands-Statuten dar (§§ 44 Nrn. 1., 2. 
DFB-Satzung, §§ 1 Nr. 4., 9, 9a DFB-Rechts- und Verfahrensordnung).

	 Kommt es in den Zuschauerbereichen trotz aller Präventionsarbeit und 
Sicherungsmaßnahmen im Vorfeld der Spiele zu entsprechendem Zuschauer
fehlverhalten, ist dieses gemäß den verbandsrechtlichen Bestimmungen 
sportgerichtlich zu sanktionieren.

2.	 „Täterorientierte Sanktionierung“ als Leitgedanke
	 Entsprechend dem zentralen Leitgedanken der Beschlüsse des DFB-

Bundestags 2013 zur Bewährungsstrafe und Auflagenverhängung bei 
Zuschauerfehlverhalten richten der DFB-Kontrollausschuss und die DFB-
Rechtsorgane ihre Arbeit vorrangig „täterorientiert“ aus. Das heißt, die Er-
mittlung der verantwortlichen Täter durch den Heim- und den Gastverein 
und deren Sanktionierung bzw. Inregressnahme durch die Vereine und 
dadurch die Verhinderung zukünftiger Ordnungsverstöße sind das primäre 
Ziel des sportstrafrechtlichen Handelns der DFB-Rechtsorgane.

	 Dies korrespondiert mit der zwingend zu beachtenden Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs (BGH) zum zivilrechtlichen Regress von Vereins-
strafen.

	 BGH, Urteile vom 22.9.2016 (Az. VII ZR 14/16) sowie vom 3.11.2017 (Az. VII 
ZR 62/17):

	 „Wirft ein Zuschauer eines Fußballspiels einen gezündeten Sprengkörper 
auf einen anderen Teil der Tribüne, kann er vertraglich auf Schadensersatz 
für eine dem Verein deswegen gemäß § 9a Nrn. 1. und 2. der Rechts-  
und Verfahrensordnung des Deutschen Fußball-Bundes e.V. auferlegte 
Geldstrafe haften.“ (Amtlicher Leitsatz des BGH-Urteils vom 22.9.2016, VII 
ZR 14/16)

3.	 Effektive Tataufklärung und Täterermittlung
	 Effektive Tataufklärung und Täterermittlung durch die Vereine stellen daher 

zentrale Pflichten des Heimvereins und des Gastvereins dar.

	 Die Tataufklärung und Täterermittlung für Taten in klar umgrenzten und  
im Verantwortungsbereich von Vereinen liegenden Zuschauerbereichen 
müssen den Vereinen bei funktionierendem Ordnungsdienst und guten 
Sicherungsmaßnahmen möglich sein.
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4.	 Stadionordnungen müssen durchgesetzt werden
	 Zur Geltung von Recht und Ordnung in den Zuschauerbereichen müssen 

die überall geltenden Kernvorgaben der Stadionordnungen durchgesetzt 
werden. Dazu gehört insbesondere die Durchsetzung des Vermummungs-
verbots, denn nur so lässt sich eine Täteridentifizierung erfolgversprechend 
durchführen.

5.	 Tataufklärung und Täterermittlung wirken sanktionsmindernd
	 Kommt ein Verein den ihn treffenden zentralen Pflichten zur Tataufklärung 

und Täterermittlung nach, vermag dies sanktionsmindernd zu wirken, ins-
besondere dann, wenn ihn am Zuschauerfehlverhalten selbst kein eigenes 
Verschulden trifft (verschuldensunabhängige Haftung; ständige Rechtspre-
chung des Internationalen Sport-Schiedsgerichts (CAS) und des Ständigen 
Schiedsgerichts für Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen).

	 Durch Maßnahmen, die der Tataufklärung und der Täterermittlung dienen, 
eröffnet sich den Vereinen und ihren rechtstreuen Fans die Chance, gra
vierende Strafen wegen Taten, die sie selbst nicht verschuldet haben, zu 
vermeiden oder zumindest abzumildern. Umgekehrt können und sollen 
schwerwiegende Sanktionen vor allem dann verhängt werden, wenn die 
Vereine ihrer Pflicht zur Tataufklärung und Täterermittlung nicht in dem 
gebotenen Umfang nachkommen. Denn in einem solchen Fall liegt nach 
der Rechtsprechung des Internationalen Sport-Schiedsgerichts (CAS) 
auch ein (schuldhafter) Pflichtenverstoß vor.

6.	� Überführung der Täter und zivilrechtliche Inregressnahme  
wirken generalpräventiv

	 Den eigentlichen Tätern wird auf diese Weise ein Verstecken in der Masse 
der rechtstreuen Fans erschwert, ihre Enttarnung führt zu gerechten, indi-
viduellen Sanktionen. Eine zivilrechtliche Inregressnahme durch den Verein 
hat darüber hinaus abschreckende (generalpräventive) Wirkung, denn Folge 
der gesamtschuldnerischen Inanspruchnahme eines überführten Täters 
wird regelmäßig ohne weiteres Zutun der Rechtsorgane die zivilrechtliche 
Inregressnahme weiterer, den Vereinen und Verbänden gar nicht bekannter 
Mittäter im Innenverhältnis sein.

7.	� Priorität in der sportgerichtlichen Aufarbeitung  
hat die Vermeidung neuer Vorfälle

	 Nicht die Bestrafung des in der Vergangenheit liegenden Vorfalls, sondern 
die vorbeugenden Maßnahmen zur Vermeidung neuerlicher Vorfälle stehen 
im Vordergrund der sportstrafrechtlichen Aufarbeitung von Zuschauerfehl-
verhalten.

8.	 Auflagen und Bewährungsstrafen
	 In geeigneten Fällen sollen auf der Grundlage der §§ 7a und 7b Rechts- 

und Verfahrensordnung sicherheitsfördernde Auflagen und/oder Bewäh-



59

Rechts- und Verfahrensordnung

rungsstrafen festgelegt werden. Erweisen sich durch Auflagen getroffene 
Maßnahmen als unzureichend, können die Auflagen in einem dynamischen 
Prozess Schritt für Schritt erweitert werden. Durch die Sportgerichte ver-
hängte Auflagen können auch durch Bewährungsstrafen flankiert werden.

9.	 Strafzumessungsleitfaden
	 Bei der Bemessung einer Sanktion gegen Vereine und Tochtergesell

schaften wegen unsportlichen Verhaltens (§ 44 Nr. 1. DFB-Satzung, § 1  
Nr. 4. DFB-Rechts- und Verfahrensordnung) hat der Kontrollausschuss 
grundsätzlich den nachfolgenden Strafzumessungsleitfaden zu berück-
sichtigen. Der Leitfaden ist nicht anzuwenden in Diskriminierungsfällen und 
ähnlichen Tatbeständen gemäß § 9 DFB-Rechts- und Verfahrensordnung, 
bei Vorfällen, die zu einer Verletzung oder erheblichen konkreten Gefähr-
dung von Personen geführt haben, sowie in anderen für eine standardi
sierte Behandlung nicht geeigneten Fällen.

	 Das zuständige Rechtsorgan ist nicht daran gehindert, seine Entscheidung 
im Einzelfall unter Berücksichtigung der jeweiligen konkreten Umstände  
zu fällen.

	 a.

	 Art des Vergehens	 Bundesliga	 2. Bundesliga	 3. Liga	 DFB-Nach- 
					     wuchsligen

	� Abbrennen von pyro- 
technischen Gegenständen  
(je Gegenstand)	 1.000,– €	 600,– €	 350,– €	 200,– €

	� Abschießen/Werfen von 
pyrotechnischen Gegen-  
ständen (je Gegenstand)	 3.000,– €	 1.500,– €	 750,– €	 350,– €

	� Eindringen auf das Spielfeld  
(je Person)	 3.000,– €	 2.000,– €	 1.000,– €	 300,– €

	� Werfen von Gegenständen  
(je Gegenstand)	 1.000,– €	 500,– €	 300,– €	 150,– €

	� Verwendung von Laser-  
pointern (je Verwendung)	 4.000,– €	 2.000,– €	 1.000,– €	 300,– €

	� Unsportliche Botschaften 
(je Banner, Transparent o. Ä.) 
bis 3 m2	 2.000,– €	 1.000,– €	 500,– €	 150,– € 
ab 3 m2	 8.000,– €	 4.000,– €	 2.000,– €	 300,– €

	 Entscheidend ist die Spielklassenzugehörigkeit des Vereins bzw. der Tochter
gesellschaft zum Zeitpunkt des jeweiligen Vergehens. Lässt sich die ge-
naue Anzahl der der Art des Vergehens zugrunde liegenden Gegenstände 
oder Personen nicht ermitteln, kann diese durch den Kontrollausschuss 
geschätzt werden.
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	 b.

	 Im Rahmen der Strafzumessung können folgende Umstände standardisiert 
berücksichtigt werden:

	 Umstand	 Auswirkung  
			   (Straferhöhung [+]/ 
			   Strafsenkung [–])

	 1.	 Spielunterbrechung1 bis 1 Minute	 bis zu + 20 %

		  Spielunterbrechung ab 1 Minute	 bis zu + 50 %

		  Spielunterbrechung länger als 5 Minuten	 bis zu + 100 %

	 2.	 Erfolgreiche Täteridentifizierung von 1 Täter2	 – 25 %

		  Erfolgreiche Täteridentifizierung von mehr  
		  als 1 Täter bis zu 50 % der Täter	 – 50 %

		  Erfolgreiche Täteridentifizierung von mehr  
		  als 50 % bis zu 100 % der Täter	 – 75 %

	 Die Geldstrafe reduziert sich in den oben genannten Fällen b. 2. nochmals 
(das heißt: Reduzierung um 40 % statt 25 % bzw. um 65 % statt 50 % bzw. 
um 90 % statt 75 %), wenn identifizierte Täter sich beweisbar in besonders 
anerkennenswerter Weise ehrenamtlich im Sport oder in Sozialprojekten 
engagiert haben.

	 Die nicht in dieser Liste enthaltenen Umstände, insbesondere die sport
gerichtliche Vorbelastung des Vereins bzw. der Tochtergesellschaft in der 
aktuellen und vorhergehenden Spielzeit, werden auf der Grundlage sämt
licher objektiver und subjektiver Gesichtspunkte des jeweiligen Einzelfalls 
berücksichtigt.

	 c.

	 In geeigneten Fällen kann anstelle oder neben einer Geldstrafe eine Auf
lage gemäß § 44 Nr. 5. DFB-Satzung in Verbindung mit § 7b DFB-Rechts- 
und Verfahrensordnung festgelegt werden. Es kann zudem angeordnet 
werden, dass ein Teil der Geldstrafe, jedoch nicht mehr als ein Drittel des 
Betrages, für konkrete sicherheitstechnische und/oder gewaltpräventive 
Maßnahmen des Vereins bzw. der Tochtergesellschaft verwendet werden 
darf. Laufende Personalkosten des Vereins bzw. der Tochtergesellschaft 
sind hiervon ausgenommen.

	� 1 Die Strafzumessungsumstände „Spielunterbrechung“ gelten entsprechend bei einer Verzö
gerung des Anstoßes vor Spielbeginn bzw. vor der 2. Halbzeit.

	� 2 Dies gilt nicht in Fällen, in denen die Täteridentifizierung zum offensichtlichen und direkten 
Pflichtenkreis des Vereins gehört (z. B. sogenannte „Flitzer-Fälle“).



61

Rechts- und Verfahrensordnung

10.	 Strafmilderung bei Täterermittlung und  
sozialem Engagement – selbst nach Rechtskraft

	 Um den Leitgedanken der „täterorientierten Sanktionierung“ zu unterstrei-
chen und zu fördern, soll eine Strafmilderung bei erfolgreicher Täterermitt-
lung nicht ausgeschlossen sein, wenn die Täterermittlung erst nach 
Rechtskraft der sportgerichtlichen Verurteilung des Vereins erfolgt. Aus 
diesem Grund besteht nach der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung nun 
die Möglichkeit, in solchen Fällen im Wege eines Wiederaufnahmeverfah-
rens (§ 32 Nr. 3. DFB-Rechts- und Verfahrensordnung) einen Interessen-
ausgleich zwischen dem Institut der Rechtskraft und dem Prinzip der 
Strafmilderung bei Täterermittlung herzustellen. Zudem besteht eine 
(weitere) nachträgliche Strafmilderungsmöglichkeit, wenn sich bereits 
identifizierte Täter nach Rechtskraft des sportgerichtlichen Urteils be
weisbar in besonders anerkennenswerter Weise im Sport oder in Sozial-
projekten engagieren. Damit soll dem einzelnen Täter die Möglichkeit 
eingeräumt werden, Einsicht in das mit seinem Handeln verursachte 
Unrecht glaubwürdig zu zeigen und auf eine Reduzierung der gegen den 
Verein verhängten Geldstrafe hinzuwirken (und zwar auch im Nachhinein, 
das heißt binnen Jahresfrist nach Abschluss des sportgerichtlichen Ver-
fahrens), was für ihn in der Konsequenz zu einem niedrigeren zivilrecht
lichen Schadensersatz führen kann.





ETHIK-KODEX

Stand: 28. November 2025
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Präambel
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt sich seit seiner Gründung im Jahr 
1900 für die Förderung des Fußballsports ein. Er zählt zu den führenden 
nationalen und internationalen Sportfachverbänden der Welt. Der DFB und 
seine Mitgliedsverbände organisieren den Fußball als Wettkampf und Freizeit-
betätigung.

Der DFB trägt die Gesamtverantwortung für die Einheit des deutschen Fuß-
balls. Er vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. 
Aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung sieht sich der DFB in einer beson-
deren Verantwortung, die Integrität und das Ansehen des Fußballs auf natio
naler Ebene zu wahren und damit die exponierte Stellung und Bedeutung des 
Fußballs in Deutschland auch in Zukunft zu sichern.

Als ein dem Gemeinwohl verpflichteter, gemeinnütziger Verein fördert der  
DFB in hohem Maße den Spitzen-, Breiten- und Freizeitsport durch ein flächen
deckendes und preiswertes Angebot für alle Sport- und Fußballbegeisterten. 
Ein besonderer Stellenwert kommt der Förderung des Nachwuchses und der 
sportlichen Elite zu.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren 
sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der 
demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft 
verantwortlich nutzen. Der DFB bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehr
lichkeit, Fairness und Integrität als zentralen Voraussetzungen für den gemein-
samen Erfolg.

I. Geltungsbereich
Die im vorliegenden Ethik-Kodex definierten Werte und Grundsätze bestimmen 
das Verhalten und den Umgang innerhalb des DFB und gegenüber Dritten. Der 
Kodex ist für alle Organe, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und sonstigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Spielerinnen und Spieler, die ehrenamtlichen 
Funktionsträger sowie für sämtliche Unternehmen, an denen der DFB oder 
eine von ihm beherrschte Tochtergesellschaft die Mehrheit der Anteile oder 
Stimmrechte hält, verbindlich. Er soll den Mitgliedsverbänden des DFB als 
Grundlage für die Entwicklung eigener Ethik-Kodizes dienen.

II. Unsere Verantwortung
Der DFB hat aufgrund des besonderen öffentlichen Interesses, seiner Größe 
und seines Selbstverständnisses eine herausragende gesellschaftliche, soziale 
und sportpolitische Verantwortung. Wir nehmen diese Verantwortung mit der 
Unterstützung der vielen ehrenamtlich Tätigen und im Austausch mit unseren 
Kooperationspartnern in Wirtschaft, Medien, Politik, Zivilgesellschaft, Wissen-
schaft und Sport in vielfältiger Art und Weise aktiv wahr, durch
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–	 nachhaltige Führung und Organisation des Fußballs in der Breite wie an der 
Spitze

–	 Wertevermittlung im und durch den Fußballsport

–	 Unterstützung gesellschaftlicher Themen und Herausforderungen mit den 
Möglichkeiten des Fußballsports

–	 Beteiligung an karitativen und humanitären Maßnahmen.

Dabei fühlen wir uns in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden 
und verpflichtet. Mit der gezielten Förderung der Werte des DFB werden die 
Grundlagen des Fußballs gestärkt. Der aktive Fußballsport und das ehrenamt-
liche Engagement in den Vereinen leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag 
zum gesellschaftlichen Leben.

Aufgrund seiner starken Präsenz im Alltag und seiner Anziehungskraft will der 
Fußball eine Vorbildfunktion übernehmen und dadurch als wichtiger Multipli
kator über das Spiel hinaus positive gesellschaftliche Veränderungsprozesse 
unterstützen.

Wir sind uns dieser umfassenden Verantwortung, die dem DFB gegenüber der 
Gesellschaft, seinen Mitgliedern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
ehrenamtlich Tätigen zukommt, bewusst. Wir verstehen diese Verantwortung 
als unverzichtbaren Bestandteil einer werteorientierten Verbandsführung und 
bekennen uns ausdrücklich dazu. Wir verpflichten uns im Interesse der Zu-
kunftssicherung des Fußballsports zu einer nachhaltigen Verbandspolitik.

III. Unsere Werte

1.	 VIELFALT – Wir glauben an die verbindende Kraft des Fußballs –  
in all seinen Ausprägungen.

	 Im Fußball spiegelt sich die Vielfalt der Gesellschaft, der Sprachen, Kul
turen und Lebensweisen wider. Deshalb geben wir den Menschen eine 
Heimat – unabhängig von Herkunft, Glaube, Hautfarbe, Geschlecht, sexu-
eller Orientierung und körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung. 

	 Wir fördern eine friedliche Fußballkultur auf und neben dem Platz und 
treten jeder Form rassistischer, verfassungs- und fremdenfeindlicher Be-
strebungen sowie gewalttätigen, diskriminierenden oder menschenver
achtenden Verhaltensweisen entschieden entgegen.

	 Im Sport existieren keine Grenzen, der Fußball ist offen für alle. Er bietet 
den Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft Chancen
gleichheit, gesellschaftliche Teilhabe und Anerkennung.

	 Unser Anspruch ist es, Integration und Gleichberechtigung zu gewähr
leisten und damit gegenseitige Akzeptanz, Dialogbereitschaft, Gemein-
schaft, Verständnis, Teamgeist und Offenheit zu fördern.
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2.	 VERANTWORTUNG – Unsere Rolle als nationaler Verband  
erfüllen wir mit Herz und Verstand.

	 Wir übernehmen Verantwortung auf und neben dem Platz. Fairness bildet 
hierbei die Grundlage für einen werteorientierten Fußball.

	 Der Umgang miteinander innerhalb des Verbands wie auch gegenüber Ge-
schäftspartnern und sonstigen Dritten ist deshalb jederzeit sachorientiert 
und fair. Das Ansehen des DFB wird wesentlich geprägt durch das Auf
treten, Handeln und Verhalten jedes Einzelnen.

	 Wir beachten die geltenden Gesetze sowie alle internen Bestimmungen 
und Regularien. Wir lehnen entschieden jede Form der Korruption und un-
lautere Geschäftspraktiken ab.

	 Bei der Auswahl unserer Partner aus der Wirtschaft stehen Zuverlässigkeit 
und verantwortungsbewusstes Handeln im Vordergrund. Wir bekennen  
uns – auch bei unseren wirtschaftlichen Aktivitäten – zu unserer sozialen 
und gesellschaftlichen Verantwortung. Wir erwarten von unseren Partnern, 
dass sie ihr Handeln danach ausrichten und dies auch von ihren Liefe
ranten und Subunternehmen verlangen.

	 Wir führen den Fußball mit innovativen Ideen und Technologien in die Zu-
kunft. Dabei handeln wir nachhaltig. Wir machen uns für relevante gesell-
schaftliche Themen stark und geben Menschen Orientierung.

	 Das Engagement für sozial- und gesellschaftspolitische Belange ist im DFB 
gelebte Tradition. Die Übernahme von Verantwortung über den Fußball-
sport hinaus ist uns eine besondere Verpflichtung. Der Schutz der Umwelt 
und die Sicherung der natürlichen Ressourcen ist uns ein besonderes 
Anliegen.

3.	 LEISTUNG – Wir streben nach Erfolg und geben auf dem Weg  
dahin immer unser Bestes.

	 Alle Mitarbeitenden des DFB vereint der innere Antrieb, diesem Qualitäts-
anspruch Tag für Tag gerecht zu werden – über Titel und Pokale hinaus. 
Eine positive Fehlerkultur ermöglicht es uns, mutig neue Wege zu gehen.

	 Wir handeln immer im Interesse des DFB und seiner Ziele. Mögliche Inter-
essenkonflikte müssen sofort offengelegt werden.

	 Transparenz und Ehrlichkeit in der Ausübung unserer Tätigkeiten sind die 
Grundlage des Vertrauens in den DFB und seine Gremien. Bei allen Ent-
scheidungen beachten wir die Folgen unseres Handelns für den DFB und 
seine Stellung in der Gesellschaft. Wir treffen alle Entscheidungen so, dass 
wir jederzeit Auskunft darüber geben können, welchen Zielen die Entschei-
dung dient, woher die Mittel zu ihrer Umsetzung stammen, wie diese Mittel 
verwendet werden und wer darüber entschieden hat.
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4.	 SPIELFREUDE – Wir lieben und leben die Emotionen des Fußballs 
und vermitteln sie von der Spitze bis in die Breite.

	 Die Begeisterung des Spiels übertragen wir auf unser eigenes Handeln und 
Auftreten. Mit dieser positiven Kraft des Fußballs motivieren und inspirieren 
wir unsere Mitarbeitenden, unsere Teams, unsere Partner, unsere Fans und 
das ganze Land.

	 Dabei stehen wir insbesondere für die aus der Spielfreude erwachsende 
Gemeinschaft, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die verbindende 
Kraft von positiven Emotionen ein und handeln entsprechend.
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